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Rechtsverordnung 
zur Regelung der Durchführung des 

Vorbereitungsdienstes der Vikarinnen und Vikare 
in der Nordelbischen Evangelisch-lutherischen Kirche 

vom 9. Februar 1993 

;\ ufgnmd \cm§ 12 .\hs. G des Pastorcn.rnshild ungsgesct1es 
vom 8. Okl,1b,T 1978 in cft>r Fassung ,orn 28. JanuM J LJ89 
(GVOBL S. cl-JJ regelt die Kirchenleitung auf Vorschlag des 
Ausbildungsausschusses durch Rechtsverordnung die Durch
führung des Vorbereitungsdienstes der Vikarinnen und Vika
re in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche wie folgt: 

§1
Grundsätze 

(1) Im Vorbereitungsdienst wird die Vikarin oder der Vikar
in Bindung an die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testa
ments und das Bekenntnis der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in die Aufgaben einer Pastorin oder eines Pastors einge
führt(§ 5 Pastorenausbildungsgesetz) 

(2) In Predigt und Liturgie, Bildung und Erziehung, Seel
sorge und Beratung, Diakonie, Mission und öffentlicher Mit
verantwortung soll sie oder er fähig und bereit ,verden, den 
Dienst der Kirche auszuüben. Sie oder er soll dabei die gegen-

\\ :irtige c..:;itu,ilion cks Ll'hc'n, der Kirchl' ,llll ,ivr Ebl'llL' ,·on 
Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Nordelbischer Ev.-Luth. Kir
che und Ökumene und deren Beziehungen zum individuellen 
und gcsclbchafllichcn Leben w,1hrzurwhnwn. zu vcr,tc•hcn 
und in ihr 11dcr sein I landein autzunehmen und geistlich zu 
durchdringen lernen. 

[\) Die Finühun,c; der für dc·n Dien.,t einer Pcistorin oder l'i
llL'S l'astoro t'rlon.lcrlidien Kt·nnlnisse und hihigkl'ilcn schlie
ßt das Kennenlernen humarn\·issenschaftlicher :-1ethoden ein. 
Es geht in allen Phasen der Ausbildung um ein vertieftes Ver
stehen und Aneignen theologischer und kirchlicher Lehre und 
dabei um eine Vergewisserung der eigenen theologischen Exi
stenz, vor allem durch ständige Begegnung mit der Heiligen 
Schrift. Die ganze Ausbildung dient der Aufgabe, sich Rechen
schaft davon zu geben, wie das kirchliche Handeln dem Auf
trag des Evangeliums von Jesus Christus entspricht. 

§2

Ziele der Ausbildung 

(1) Das Ziel der Ausbildung ist es, Kenntnisse, Einsichten
und Fähigkeiten zu entwickeln und die Freude am Beruf einer 
Pastorin oder eines Pastors zu fördern. Die Ausbildung soll 
sich in der Ortskirchengemeinde und einer Schule in der Re
gion und in einem der Prediger· und Studienseminare vollzie
hen. 
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(2) (Ortskirchengemeinde und Schule) In der Ortskirchen
gemeinde nimmt die Vibrin oder der Vikar am Leben der Ge
nwindc ll'il und iibc•rnimrnt ,,-hritt\\t•ise p,1st,,r,1lc 1\utg,1bcn. 
D,uin wird sie oder er angeleitet und begleitet nm der zustän
digen Vikariatsleiterin oder dem zu,tandigen Vikariiit,1,·tter. 
In 7us,1mnk'n,1rbc•it rnil \l1t.l2,licdcrn des Kir, he•m·or,t.rndcs, 
mit Mitarbeiterinnen und \litarbeilern und Gemeindeglie
dern macht sie oder er sich mit allen Tiltigkeiten, Institutionen 
und Prnblc•rnfeldern in der Ce•rncin,h• \'Crtr,1ut und achtd auf 
die• Bc/ichu ngcn der Kirclie·ngcrncinde /.u ckt\ bcn,idü,,utcn 
Kirchengemeinden und zum Kirchenkreis SO\\ ie auf ihre Ver
flechtungen mit dem sozic1len Cmfeld (Kommunen, Schulen, 
\ e•rb;imk. Cruppcn und l11,tilulionc11). 

Durch Teilnahme und :v'litarbeit an den \'erschiedenen Ver
,cmstaltungen lernt die Vibrin oder der Vikar die fnhalte, Zie
le·. \'or<1u"dzung,_·n und l\kthodcn ck•r Ccme•inde,1rbe·il kc•n
nen. Sie oder er läßt sich in den Sinn und die Aufgabe des be
sonderen Dienstes als Pastorin oder Pastor nach dem 
L'\ ,lllgcli,-,clwn VL•r,t,l!ldnis I un 1\mt u11d Ccnwindc im C,p,m
nungsverh,iltnis z11·i„chen Auttrag und erwartung einführen. 
Sie oder er übt sich in die Aufgabe der Sammlung und Sen
dung der Ccmcindc ein, indem sie oder er die· ,,c,rhzindcncn 
Cci bcn wt1hrzunchrncn und l.crncind c·glil'dcr ;:ur Mitcirbl'il zu 
gewinnen lernt Da bei soll ihre oder seine theologische Bil
dung um praktisch-theologische Zu,,rn1menhänge en,·eitert 
11 eTLkn. 

In den Gottesdiensten unterschiedlicher Art und im Ge

spräch mit den Gemeindegliedern erlebt die \'ikarin oder der 
\ ik,1r dcn ( ,nttl'sdie•nst in ,,_·mcm S11111gl'liigc und lk,u:�steld. 
lJie Vikarin oder der Vikm lernt unter Anleitung und \-erant
\\·ortung der Vikari,üsleiterin oder des Vikariatsleiters Wort
und S,1kr,lll\l'llh1-',,,ll,·sdic•n,k sclbstc1ndig zu h,1llcn. Zid der 
bnführung ist die Befähigung zur selbständigen Vurberei
tung und Gestaltung von Gottesdiensten. Ebenso lernt die Vi
brin odvr dcrVikM unter .-\nlcitung und Vcr,1ntwortung der 
\ i L1rit1bkilcrin L'Lkr des\ iJ...,1ri,1tslci tL·rs d iL· l·cicr dvr 1':unfir
rnation, Trc1uung und Beerdigung n,rzubereiten und durch
zuführen. Einüben und FinlPben in die Tradition und in die 
furmcn liturgi,-,clwn I L1mkl11s ht1bL'll hil'r ihre•n ( )rt. 

Die seelsorgerliche Tätigkeit einer Pa,;torin oder eines Pa
�tors lernt die Vikarin oder der Vikar durch T eilnahrne ,111 der 
.\rbl'il (kr Vik,ni,1t,leilcrin ,,ckr de, Vik,iri,1hieiLL·r, J...urnc•n 
und unter Anleitung einüben. Sie oder er besucht regelmäßig 
Gemeindeglieder. Die Vikarin oder der Vikar beteiltigt sich an 
dl'r VorbL'rl'itung 1 ,m Cnippen- und Koniinn.rndL•n,1rbeil 
und übt deren selboL:indigc Durchfuhrung ein. 

"-Jach Absprache mit der \'ikari,1tsleiterin oder dem \'ikari
,1tslc·itl'r sll!I sil' (Hier L'r in ihrl'r .\rbL·it min scim-r .\rlwit 
SLhwerpunkte sct;;en. 

Der Vikarin oder dem Vikar ist Gelegenheit zu geben, die 
soziale, diakonische und missionarische Arbeit einer Kirchen
gemeinde bzw. eines Kirchenkreises kennenzulernen. 

Sie oder er nimmt an den Pastorenkonventen im Kirchen
kreis und Sprengel teil. 

Sie oder er nimmt regelmäßig mit beratender Stimme an den 
Sitzungen und an der weiteren Arbeit des Kirchenvorstandes 
teiL Mit Verwaltungsaufgaben, die die Arbeit in der Kirchen
gemeinde betreffen, soll die Vikarin oder der Vikar bekannt
gemc1cht werden. Sie oder er erhält Einblick in die Aufgaben 
des Kirchenkreises und - nach Möglichkeit- in die Arbeit des 
Nordelbischen Kirchenamtes. 

In einer Schule -nach Möglichkeit im Bereich ihrer oder sei
ner Kirchengemeinde - wird die Vikarin nder der Vikar mit 
den Voraussetzungen, Möglichkeiten und praktischen Erfor
dernissen des Religionsunterrichtes vertraut gemacht. Hospi-

tierend und durch eigenes Unterrichten unter Anleitung einer 
Schulmentorin oder einec; Schulmentors erwirbt und entwik
kell sie '"IL'rt'r d 1e rnl'lh, ,di,clwn. dicL1ktisthL'l\ und p;iLL1gugi
schen Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie 1uder ihn befähigen, 
selbständig Religionsunterricht zu erteilen und an5chließend 
in dcr ( ,l'ml'indl' piiLL1go:_>,i,ch /LI MbL·ill'n. 

(3) (Region) Die Regionalgruppe ist der Ort für Entwick
lung und Erprohrng geistlichen und gemeinschc1ftlichen Le
bl'ns. lm gl'gcnsLttigl'n Te•ilgl'ben und TL'iln,·lmwn ,m dl'n Fr
fahrungen der anderen \'ikarinnen und \'ikare wird der Er
fahrungohorizont erweitert Auf regionaler Ebene werden die 
Vikarinnen und \'ik,1re durch alle rh,,sen ,kr ;\usbikl ung hin
durch kuntinuiL·rlid1 bcglcill'l. L nlcr Leitung dcr \knlorin 
oder des 'vlentors werden Predigten, Kc1suz;lien, Seelsorgepro
tokolle, Unterrichtsentwiirfe, Frilgen der (;prneindeleitung 
u.;1. bl'"l-"roclll'n. \rbeih- und I .L'n1crl.1hru11gL'n ,1usgd,1uschl 
und reflektiert, fragen der persönlichen Entwicklung, des 
theologischen \-erstehens und des menschlichen Umgangs be
,irbeitl'l und Cc•gc•rn1t1rl,tlwmcn ,les kir, hlichen und ,1llgL'
meinen öffentlichen Lebens behandelt. Die Vikarin oder der 
Vikar erhält Einblick in die Organisc1tion und Arbeit gesamt
kirchlicher Dien,te und \ \' crke. 

Die _--\usbildu ngsarbelt in der 1-1.egion ist in enger\ erschriin
kung mit der in den Semin,iren zu planen und zu gestalten. Sie 
ist dem gemein,,1nwn Curriculum \Trpflichtel. Dic 1 .ei tungs
\Tranl 1,·urtunt'. d,ilür liL'gt bei Lkr Scmrn,1rdirekt,,ri11 odl'r 
dem Seminardirektor. Cnbeschadet abweichender Arbeitsfor
men in den verschiedenen SeminMen gelten diese Grundsätze 
,·inlwitlicli. 

(-J,) (Prediger- und Studienseminc1n') Der Aufenthc1lt im Sc•
rninm dient der Einübung und Ge:italtung des gemeinsamen 
1 .ebl'ns ,HI f d iL' ( ,t_'llll'ii1s, h,ift der l lrd i n1crlL'll hin l. 

In den Prediger- und Studienseminaren nehmen die Vika
rinnen und Viki\re an Kursen teil, die curricular be;,:ogen sind 
,1ut SchwerpunktL· dL'S ,\rbcitens und l .ertwns in c.,, liuk, C.e•
rneinde, Kirche und Gese llsch,1ft. Dies gesc hiebt ins besondere 
in den _--\rbeitsfeldern Bildung und Erziehung, Pastoralsozio
logic·, l lomiil'tiJ... und Tilurgik, SL·e•lsorgc. \mtsh,rn,llungL·n. 
Cerneindeauil�,rn und Ccmcindeleitung, Kirchenrecht, Mio
sion, Okumene und Diakonie. 

DL·r Liw(,logi,clll' 1\bschlui,kur, dienl der biblisch-svstl'm,,
tischen und prdkti;;ch-theologischen lntegr,llion und Vcrtie
fung der verschiedenen Inhalte und Arbeitszweige der Aus
bildung. Die F:rschlief5ung der lutherischen Tr,1ditinn ist dabei 
dicCrundlagc· 

Das Seminar pflegt den Reichtum liturgischer Lebensfor
nwn dr·r lutlwrischPn Kinhen und berücksichtigt LL,bei auch 
die ,1n,krcr Kirchen. 

Das Leben und Arbeiten in Gruppen dient dem Austausch 
unterschiedlicher Erfahrungen in der Vielfalt n1\kskirchlicher 
Möglichkeiten, der Begegnung und Auseinandersetzung mit 
Theologien und Glaubensweisen unterschiedlicher Prägung 
und Tradition und der Selbstkliirung im Umgang mit anderen. 

§3
Durchführung der Ausbildung 

( 1) Der Vorbereitungsdienst dauert mindestens zwei Jahre
(§ 12 Abs. 1 Pastorenausbildungsgesetz). Er beginnt in der Re
gel am 1. März und l, September eines jeden Jahres.

(2) Der Vorbereitungsdienst geschieht

1. in der Gemeinde unter Leitung und Verantwortung der Vi
kariatsleiterin oder des Vikariatsleiters; in der Schulphase
liegen Leitung und Verantwortung zudem bei der Schul
mentorin oder dem Schulmentor und bei der Mentorin oder
dem Mentor,
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2. in der Region unter Leitung und Verantwortung der Men
torin oder des Mentc,rs,

3. im Prediger- und Studienseminar unter Leitung und Ver
antwortung der Direktorin oder des Direktors.

Zu 1.· 
In die Zuständigkeit der Vikariatsleiterin oder des Vikari

atsleiters gehören 
- Einführen und Begleill'n in den unterschiedlichen Feldern

gemeindlicher Praxis;
- Einüben liturgischer Praxis;
- \or- und :\achbesprechen \·on Aufgabenstellungen und

Arbeitsergebnissen, insbesondere im Bereich \·on Gottes
dienst und Predigt, Amtshandlungen. Seelsorge und Ln
terrich t;

- theologische Durchdringung und Einordnung der Einzel
erfahrungen gemeindlicher Arbeit in Gesamt1usammen
h;111ge praktischer Theologie;

- Einbeziehen in deren oder dessen persönliches Leben unter
den Bedingungen pastoralen Dienstes.

Zu2.: 
In die Zuständigkeit der Mentorin oder des Mentors gehö

ren 
- die organisatorische Betreuung der einzelnen Vikarinnen

und Vikare und der Regional gruppen vor Ort;
- diL' sedsc,rgerfühe Betreuung der Vikarinnen oder V1Lire

und ihre Begleitung als ihre Spiritualin oder ihr Spirih1al;
die Wahrnehmung theologischer Lehre in den Regional
gruppen m inhaltlicher ;\bstim mun)-', mit der ,\rbeit in dL·n
Seminaren;

- die Durcharbeitung der Praxiserfahrungen (Supervision l

die Mitarbeit als Dozentin oder als Dozent in den Semmar
kursen;

- die Teih1,1hme an f'rüfungen, soweit nicht diL· Vikarinnen
oder Vikare der je\veils eigenen Regionalgruppe betroffen
sind.

Zu,.: 
Die Direktorinnen oder Direktoren der Studienseminare 

sind mit den Studienleiterinnen oder Studienleitern und den 
Mentorinm·n oder ML·nturcn für diL' gcs,imte Ausbildung der 
Vikarinnen und Vikare verantwortlich. In I lamburg gelten dil, 
entsprechenden Bestimmun gen der Kirchenkreissatzung A ! ! 
Ht1mburg. l'\achdcrn derCcmeinde besonders die Einfühn: ·, 
in die kirchliche Praxis und der Regio nalgruppc bcson,k1 
die Ausbildung kommunikativer pastoraler Kompetenz ,,1, 

vertraut ist, sollen die Prediger- und Studienseminare vor .i ! 
lemfür praktisch-theologische Reflexion und geistliche Vers, 
wisserung durch theologische Lehre und geistliches LebL 1 
sorgen. 

(3) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in drei Phasen:

1. Schulphase in Verbindung mit Kursen des Seminars.
Diese Phase dauert etwa ein halbes Jahr. Die Vikarin od,:

der Vikar lernt in der Regel in einer Grund-, Haupt-, Real-od, 
Gesamtschule unter Anleitung einer Schulmentorin oder!c1 
nes Schulmentors. Die Vikarin oder der Vikar nimmt zunäch, 
hospitierend am Unterricht teil. Die Schulmentorin oder Lk: 
Schulmentor leitet die Vikarin oder den Vikar an, durch bc 
gleitende Gespräche die Gesamtdidaktik einer Unterricht, 
stunde zu verstehen. Später werden eigene Unterrichtsent
würfe angefertigt, besprochen und auch selbständig durchge
führt. Die Vikarin oder der Vikar soll wöchentlich 4 bis 6 

Lnterrichts�tunden Yonviegend im fach Religion erteilen. Die 
Vikarin oder der Vikar nimmt am Lebc•n der Schule teil. In der 
Regel legt clie Vik,mn oder der Vikar die Examenslehrprobe in 
der Schule ab. Für die Vorbereitung der ausgeführten, didak
tischen und methodischen Vorarbeiten gibt es 14 Tage Zeit. 
Die Schulmentorin ()der ckr Schulmentor wirld ,1ls l'niferin 
oder als Prüier bei der Beurteilung der fxamen,lehrprobe mit. 
Für die Auswahl geeigneter Schulen ist die zuständige .\fento
rin oder der /Ust;imlige Mentor verantwortlich 

\ Vährend der Ausbildungszeit in der Schule hält die Vikarin 
oder der Vikar Kontakt zu ihrer oder seiner Vikariatsgemein
de 
2. Gemeindephase in Verbindung mit Kursen des Seminars

Diese Ausbildungsphase dauert in der Rege·! einfahr In der
\ ikariatsgemeindc ist die \'1karin ,,der der \1kar unkr dt'r 
Leitung und Verantwortung der Vikariatsleiterin oder des Vi
kariatsleiters mit der gesamten Arbeit innerhalb einer Kir
rhengL'meindP durch Hospitci tionen sllwic durch die sl'll,st,in
dige Bearbeitung einzelner ihr oder ihm von der Vikarialsle1-
terin oder dem Vikariatsleiterübertragener A1ifgaben Yertraut 
zu machen. Die Vikariatsleitcrin oder derVikariatslcitcr führt 
wöchentlich Cesprciche mit dl'r VikcUin oder dem \ ik,1r im 
Sinne ihrer oder seiner Zuständigkeiten(§ 3,II zu (1)) und gibt 
Raum für die theologische Arbeit der Vikarin oder des Vikars. 
Die Vikann oder dl'r Vik,1r ,irbeitet in ckr G,·nwinsch,ift aller 
in der Kirchengemeinde tätigen Mitarbeiterinnen und _\Jitar
beiter. Sie oder er nimmt am Leben der Gemeinde, der sie oder 
c-r zugewiL'Sl'n ist, tl·il. Sie odlT c'r hiill rc'gl'lrn.it!ig Gottesdien
ste. erteilt Konfirmandenuntl'rncht, bereitet andere Veranstal
tungen vor und führt sie durch. Sie oder er erhält Gelegenheit
Amtshandlungen selbständig vorzubereiten und durd;/ufüh
ren. Sie oder er bcgleitl't die \'ikariablulcrin uder den \'1kari
atsleiter bei Gemeindebesuchen und macht auch selb:-;tändig
Seelsorgebesuche. Sie oder er beteiligt sich an Leitung,- und
l'lanungsaufg,1bcn und ,rn dcr Oftcntlichkeitsc1rbeil. Dw Vika
rin oder der Vikar w1rd in einem Kursus in die Grundfragen
des kirchlichen Rechts eingeführt und lernt den Umgang mit
kirchliclwn Cescl/en, Vl'rordnungL'll und Strnklurl'n kennen.

3. Abschlußphase und Gesamtauswertung
a I Diese Ph,,se umfalst in der Regel einen Zeitraum von einem

halben Jahr, in Lkm die Vikarin oder Lkr Vik.ir für die Dau
er von etwa einem Monat in Abstimmung mit den Ausbil
derinnen und Ausbildern m Einrichtungen der Dienste und 
WL'rkc mitarbeitet, eine bc•sonderc ,\usbild ung in kli 111schcr 
Seelsorge erhält oder in anderer Weise ein geeignetes Prak
tikum kirchlicher Arbeit absolviert. Theologischer und kir
clwnrcchtliclwr �bschlul;kursus bc·schliclsen die ,\usbil
dung in den Seminaren. Der Vikarin oder dem Vikar ist 
ausreichend Gelegenheit zur Examensvorbereitung zu ge
ben. 

b) Die verantwortlichen Leiterinnen oder Leiter der Schul
und Gemeindephase fertigen über jede Vikarin oder jeden
Vikar eine schriftliche Beurteilung über deren oder dessen
Verhalten!und Leistungen während der Ausbildungsphase
an. Dabei muß die Vikariatsleiterin oder der Vikariatsleiter
über Lernprozesse berichten und insbesondere auf die
theologische Entwicklung der Vikarin oder des Vikars ein
gehen.

c) Die Vikarin oder der Vikar verfaßt einen Bericht über ihre
oder seine Ausbildung in den drei Ebenen. Dieser Bericht
wird nach Kenntnisnahme der Vikaric1tf;leiterin oder des
Vikariatsleiters zusammen mit deren oder dessen schriftli
cher Beurteilung den Prediger- und Studienseminaren zu
Beginn des Theologischen Abschlußkurses zugeldtet Auf
grund. des Berichtes und der Beurteilung durch die Vikari-
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atsleiterin oder den Vikariatsleiter und der Schulmentorin 
lKkr dC's Schulmentors führen die Direktorin oder der Di
rektor des jewL'iligcn SL'minar-. b/\, seinL' oder ihrL' '-itell
n'rtrctcrin oder sein Stellvertreter mit jeder Vik,1rin und je
dem Vikar ein Abschlußgepräch. L11er das Gesprach wird 
eine Niederschrift angefertigt, die der Kirchenleitung bzw. 
dem Nordelbischen Kirchenamt und dem Bischofskollegi
um zur Beschlufüassung über die l:bernahme in das Probe
dienstverhiiltnis und diL' Ordin,1tillll n1geleitct wird. Diese 
'\.iL'derschrift wird der Vikarin l1ckr dem Vikar zur KL'l11ll· 
nis gegeben. 

d) Die Vikarin oder der Vikar hat die \löglichkeit eine eigene
Stellungnahme abzugeben, jedoch muß die Niederschrift
auch dann von ihr oder ihm unterzeichnet werden, \,·enn
nm seilen des Seminars die Übernahme in das l'rnbL'dienst
,:l'rhältnis nid1t l\d er noch nicht cmptlihlen werden k.airn.

e) Die Niederschrift hat zu enthalten:
- Feststellung, daß die Vikarin oder der Vikar ihre oder

seine Ausbildung ordnungs- gemäß absolviert hat.
- Hinweis auf die theologische Entwicklung der \'ikarin

oder des Vikars. auf Schwer punktl' der Ausbildung und
auf persiinliche SUirken und Schw:iclwn, dk· lll der
Ausbildung si,htbar geworden sind.

- Empfehlung an die zuständige nordelbische Instanz, die
Vikarin oder den Vikar als Pastorin oder Pastor ir. das
Probedienst\·erhältnis zu übernehmen bzw. nicht oder
noch nicht :;u übernehmen.

§4
Seminare und Regionen 

Die Ausbildung in der NEK ist regional gegliedert. Die Re
gionen sind den Prediger- und Studienseminaren zugeordnet. 
Die Einrichtung der Regionen sowie· die Cruppengrii!se regelt 
dl'r --\usbildungs,n1,,,huß Lic>r KircllL'nk'itung. 

Die Entscheidung über die Zuordnung der Vikarinnen und 
\'ikare trifft der Ausbildungausschuß der Kirchenleitung. 

§ 'i
Einweisung 

:\ach bestandener Erster Theologischer Prüfung \\ird die 
\"ikarin oder der \'ikar durch den Ausbildungsausschuß der 
Kirchenleitung in den kirchlichen\' orbereitungsdiemt a ufge
nommen. Sie oder er wird durch das :'--.:ordelbische Kirchen
amt in eine Kirchengeml'inde eingc1, icsen und einer Pastorin 
c 1dL·r L'inem f'astor d il'ser Ccmcindt' /Ur Ausbildung /\1gcwie
sen. Andere P,1stl1rinncn und l'ash,n·n Lkr Kirchengcmt·inde 
können durch die \'ikariatsleiterin oder den Vikariatsleiter an 
der Ausbildung der Vikarin oder des Vikars in der Kirchenge
meinde beteiligt werden. 

Zur Vorbereitung der EimYeisung stellt das Nordelbische 
Kirchenamt eine Liste mit den l\'amen derjenigen Pastorinnen 
und Pastoren zusammen, die zum nächsten Termin als Vika-

riatsleiterinnen oder Vikariatsleiter in Betracht kommen. Die
se Li5te \\'ird mit der je\\·eiligen 1 Mentorin odL'f eiern jeweiligen 
l'vtcnt,,r abgestimmt und mit den zushindigcn f'riipstinnL'n 
und l 1r,,p,ten beraten. Für die /'.uordnung der Vikarinnen und 
Vikare zu den jeweiligen Vikariatsleiterinnen und -!eitern 
macht die jeweils zuständige Mentorin oder der jeweils zu
ständige \1entor einen\' orschlag. 

Die \'ikarin oder der \"ikar soll in der Vikariatsgemeinde ih
ren b/1,. SL'incn Wohnsit/ nehnwn. Ausn,1hnwn sind \'Oll dl'r 
Mentr,nn oder dem Mentor /.U genehmig,·n. Ein vVechsel dL'r 
Vikariatsgemeinde während der Ausbildungszeit ist grund
sätzlich ausgeschlossen .. .\usnahmen sind nur mit Zustim
mung der zuständigen . .\usbilderinnen und Ausbilder und 
des Nord elbischen Kirchenamtes möglich. 

§6
Da ten\·erarbeitung 

Das \:ordelbische Kirchenamt und die Prediger- und Stu
dienseminare dürfen zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser 
Rcchtsn·rordnung die notwendigen D;iten der Vikarinnen 
und\ ikare erheben, vcr,1rbciten und nut,L•n. 

§7
Sonstiges 

Nach dem Dienstantritt hat die Vikarin oder der Vikar sich 
unveuüglich bt'i der /Uslcindigen l'röpstin l>dt'r bei dem /U
st:ind igL'n Propst vouu,tclk•n. Sie mkr L'r gchi,rt der Ccnwin
schaft der Pastorinnen und Pastoren im Kirchenkreis an und 
nimmt an den Pastorenkom·enten mit beratender Stimme teil. 
Der Erholungsurlaub der \'ikarin oder des \'ikars ist im Ein
vernehmen mit der Vikariatsleiterin oder dem Vikariatsleiter 
und der :V!entorin oder dem Mentor so zu legen, daß den Er
forLk·rnisscn der Arbl'it in der Vik,iriat�gl'nwmdc und in dL·r 
Region Rechnung getragen und der Lk-.uch dn Kurse im l'rc
digerseminar davon mcht berührt wird. Darüber hinausge
hende Dienstbefreiung darf nur ausn;ihms\,·eise mit Zustim
mung der Ausbildungsdezernentin oder des Ausbildungsde
zernenten erteilt werden. 

tci 8 
Inkrafttreten 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach der Verkündi
gung im Gesetz- und \'erordnungsblatt in Kraft. 

Kiel, dL·n </. i\1.ir/ l 991 

Tbg.-Nr.161/93 

Die Kirchenleitung 

Karl Ludwig Kohlwage 
Bischof und Vorsitzender 
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Bekanntmachungen 

Bekanntgabe eines Tarifvertrages 

Kiel, den 16 \iliirz 1993 

Wir \'eröffentlichen nachstehend den 

Änderungstarifvertrag '.'\r. 14 vom 25. Januar 1993 zum Kirch
lichen :\ngcslclltt'nt,rnt\',•rtr;ig IK,\ T-NEKI, 

der n,m Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungs
träger Nordelbien (VKDA-NEK) mit den im Abdruck bezeich
neten!\ lit,1rbci krorg,rnisationen geson,hTt, aber mit gleiclwm 
Wortlaut abge�chlossen wurde. 

Der Inhalt des Tarifwrtrages, der zum 1. April 1993 in Kraft 
tritt, Wllrde seitens de;; VKD.\-NEK mit Runcischreib,·n 
Nr. :2 1 J9LJ3 \'Om -1. M!irz 1993 bekanntgegeben und erliiutcrt. 

Nord,·lbisclws Kirchen,rn1t 
Im Auftrag 

Siebke 

Az.: 3211 - D 11 (D 2) 

Änderungstarifvertrag Nr. 14 
vom 25. Januar 1993 

zum Kirchlichen Angestelltentarifvertrag (KAT-NEK) 

Z\\·ischen 

dem \'erband kirchlicher und dic1konischer 
Anst,·llungstr:i,gcr N,,rdelbicn (\'KDA-'\fK), 

vertreten durch den geschäftsführenden \'orstand 

- einerseits -

und

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
Landcwerbändc H,1mburg und Schlrs,\·ig-Holstcin 

der CewerkschaJt Öftentliche !Jienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverv.-altungen Hamburg und Nordwest 

den, \'crhand Kirchlicher Mitarbeiter l\.llrdclhicn 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk :\ordmark 

- ,1nckrcrseib -
wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§1
Änderung des KAT-NEK 

Der Kirchliche Angestelltentarifvertrag (KAT-NEK) vom 
15, Januar 1982, zuletzt geändert durch den Änderungstarif
vertrag Nr. 13 vom 13. März 1992 zum KAT-NEK, wird wie 
folgt geändert: 

Die Abteilung 01 der Anlage 1 a zum KAT-NEK erhält fol
gende Fassung: 

„Abteilung 01 
Allgemeine Tätigkeiten 

Vergütungsgruppe IX b 

Angestellte im Büro-, Registrahir-, Kassen-, Buchhaltungs-, 
Kanzlei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit 

einfachen Arbeiten (z,B. nc1ch Schema zu erledigende Ar
beiten; Postabfertigung; Führen von Karteien. z.B. Zettelka
t,1 logL'n, n,1ch lcig,-n- oder Ortsnanwn gL·ordnctC'n K,irlL'ien, 
Führung \-on Brie! tagebüchern, Führung von Kontrolhsten; 
Formulan-erwaltung, Schreibmaterialien ven \'altung; Füh
rung vun h,iufig wiederkehrendem Schri!twcchscl nach 
\'ordruck, insbesondere formulanTt,iL�ige ßesclwinigungen 
und Benachrichtigungen sowie Erinnerungen; Lesen von 
Reinschriften; Heraussuchen von \'orgängen an Hand der 
T,1gcbüclwr; Teich mdicnst· l:lutend i,·nst). 

Vergütungsgruppe VHI 

a) Angestellte im Büro-, Registratur-, Kassen-, Buchhaltungs-,
Kanzlei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit
schwierigerer TÄtigkeit (1 TI. Mit-,-irkung bei der ßt\irhci
tung Jaulender oder gleiL-h,1rtiger Cescl,;-i!te nach _\nlei
tung, Entwerfen n,n dabei zu erledigenden Schreiben nach
skizzierten Angaben; Erledigung stiindig wiederkehrender
\rheiten jn J\nkhnung ,rn :ihnliclw Vorgirnic;l', auch llh1w

Anleitung; Führung \'Oll Brieftagebüchern schwieriger Art;
Führung von nach technischen oder wissenschaftlichen
\1erkmdll'n gcord neten Ka rlt'icn sz111·ie von ,ulchen K,1rtl'i
en, deren Führung die_Kenntnis fremder Sprachen VL1!'aus
setzt; buchhalterische Ubertragungsarbeiten; Zinsstaffelbe
rcchnung: Kontenführung; Eintrilgungrn in Kirclwnbü
chern; 1-cr<11lt\1 urtlichc;; Lesen von Rcinschriltcn;
schwieriger Telefondienst; umfangreicher und schwienger
Botendienst).

bJ 1\ngcstcll tL' im Büro-, l:luchh,1ltung�-, sonstigen lnncndil'll�t 
und im Außendienst, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Fallgruppe a heraushebt, ,fa 1s sie mindestens zu einem Vier
tl'I gründliche F,1, hkenntnisse erforclcrt. (Ertnrderlich .sind 
nähere Kenntnisse von Gesetzen, \-erwaltungsvorschriften 
und Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises. J 

c.l ,\ ngcstell tc im Sd,rl·ihdicnst (Stc1wtvpistinnu1, Phon, 1typi
stinnen, \ faschinenschreiberinnen ), soweit nicht anderwei
tig eingruppiert 

dl -\ngest,·llte der \',•rgütungsgruppe IX h n,1ch ein(ihriger 
Bewährung in der Vergütungsgruppe IX b. 

V crgiitungsgruppc VII 

a) Angestellte im Büro-, Registratur-, Kassen-, Buchhaltungs-,
Kanzki-, sonstigen Innendienst und im AuEendicnst, ,k
ren Tätigkeit gründliche und viebeitigc Fach kcnntnisse er
fordert. (Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse
brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung
(der Einrichtung), bei der der Angestellte beschäftigt ist, zu
beziehen. Der Aufgabenkreis des Angestellten muß aber so
gestaltet sein, daß er nur beim Vorhandensein gründlicher
und Yielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet
werden kann.)
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 1)

b) Angestellte im Büro-, Registratur-, Buchhaltungs-, sonsti
gen Innendienst und im Außendienst, deren Tätigkeit
gründliche Fachkenntnisse erfordert. (Erforderlich sind nä
here Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften
und Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises.)

c) Angestellte in Büchereien oder Archiven.

d) Kanzleileiter(innen) und Leiter(innen) des Schreibdienstes,
deren mindestens drei Angestellte im Schreibdienstzuge
ordnet sind,
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e) Berechner von Dienst-oder Versorgungsbezügen, \'On Ver
µ;iitungcn oder] (ihnen ein"chlil'f<lich der KrankcnbL?Ügc,
UrlauL'"\'LTgütungcn oder Urbub„Jühnc, ckrcn Litq,;kcit
gründliche Fachkenntnis,e erfordert
(Hierzu Protokollnotiz l'\r. 2)

fl 1\ngcstcllte im Schrl'ibdicnst (Stenutvpistiniwn, l'lwn, itypi
,,tinnen, l\faschinenschreiberinnen l mit schwieriger Tätig
keit oder mit überdurchschnittlichen Arbeitsergebnissen. 
i H!l'u.11 l'rotok\il\noti/ i\r. 2\1) 

gl Sekretärinnen mit einschlägiger abgeschlossener Ausbil
dung oder anerk,rnnter kirchlicher 7usat7ausbildung. 
11 licuu l'rotokull notiz i\. r. -1-) 

hl Angestellte der \'ergütungsgruppe VIII Fallgruppe b nach 
;,weijähnger Be,\ ähnmg 111 der \'ergütungsgruppe VIII 
fallg,ru ppe h. 

il Angestellte der \'ergütungsgmppe VIII Fallgruppen a und c 
nach dreijähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe 
cler Ver,gütungsgruppe \ 111. 
(Hierzu Protokollnotiz l\r. 5) 

Vergütung�gruppe VI b 

a) Angestellte im Büro-, Registratur-, Buchhaltungs-. sonsti
c',l'l1 lnnL•ndicn�t und im ;\ui�L"ndicnc;t, dt-ren T;itigkeit
gründliche und nebeitige J achkenntnissc und mimit:stens
zu einem Fünftel selbständige Leistungen erfordert.

(Die gnmdlichL·n und \ il'bl'itigen F,ichkc-nntni„sc- hau
chen sich nicht ,1ul das gesamte Gebiet der\ erwaltung (der
Einrichtung), bei der der Angestellte beschäftigt ist, zu be
/il'hcn. Der Aufgabenkreis des Angestellten muß aber so
gestaltet �ein, daJ, er nur bc·1m V rnh,rndcnscin gründ lichcr
und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäE bearbeitet
werden kann. Selbständige Leistungen erfordern ein den
\'0fdUS\.',L'Sd/ten Fach kenn tn isscn l'l1 tsprL•chcndes sei l,st.i n
diges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Ent\\-icklung einer
eigenen geistigen Initiati\·e; eine leichte geistige Arbeit
kann dwse A.nturdenm;-; nicht erfülk•n.l
d iierzu Protokoilnotiz f\r. 6)

b) Leiter \'On Kassen, denen mindestens ein Ange,tellter
durch ,nhdrücklid1e ;\nurdnung st.indig untcrstL·1lt i„t.
,.Hierzu ['rotukoilnotlz f\r. 3)

cJ Leiter Yon Registraturen, denen mindesten:, drei Angestell
te unlcrstc-llt sind 
!Hierzu l'rntokollnotiz J\rn. 7 und t-,J

J) Angestellte in Büchereien oder Archiven in Tätigkeiten, die
gründliche und \ iclseitigL' f,ichh·nntnissl' 1m Bibli, •thL•ks
dienst oder Archiniienst und mindestens ;u einem funttel
selbständige Leistungen erfordern. (Die Klammerzusätze
der Fallgruppe a gelten entsprechend.)
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 6)

e) Angestellte, deren Tiitigkeit sich dadurch aus der Vergü
tungsgruppe VII Fallgruppe e heraushebt. daß sie aufgrund
der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versorgungsbe
züge, Vergütungen oder Löhne einschliefüich der Kranken
bezüge, Urlaubsvergütungen oder Crlaubslöhne selbstän
dig errechnen.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

f) Angestellte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergü
tungsgruppe VII Fallgruppe e heraushebt, daß sie aufgrund
der angegebenen Merkmale Vergütungen oder Löhne ein
schließlich der Krankenbezüge, Urlaubsvergütungen oder
Urlaubslöhne errechnen und den damit zusammenhängen
den Schriftwechsel selbständig führen.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 2)

g) Angestellte, die aufgrund der ,mgegeberwn Merkmale die
tiir die Errechnung und 7ahlbarrn.1ch1m.c. der Dienst od,·r
Vcrs(ir6ungsbczüge , \'l'rgi.1tungL·n udcr Ulhrn· cinschbcl�
Iich der Krankenbezüge, Urlctubwergütungen oder Ur
laubslöhne im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und
Kontn,llcn /.ur m,1sch11wllen Bcrerhnun,_', \'l'r,mlworthd1
vornehmen.
(Hierzu Protokollnotiz '\r. 2)

h) ,A,ng,cstellte der f·,illgruppl' g, die· dl·n mit i hrl'r Tii ti,c";kcit /ll
sammenhängenden Schriftwechsel selb�t.1ndig fül:ren.
(Hierzu Protokollnotiz '\r. 2)

i) .A.ng,c„tl'lltc dn V erl',iitungsgru ppc VII f ,1llpuf-'P''n f und
g, die die Aufgaben selbständig und verantwortlich erledi
gen.
(l lil-r/u Prntuk,,llnnti/ "\ r. 2 t)

j) Angestellte der Vergütungsgruppe VII F.1llgruppen f ufüi
g, deren Tätigkeit mindesten zu einem Fünftel mit Sachbe
,irlwitL·rfu nkti, ,nl'n n·rbundcn i,t, diL' gnindliclw lind viel
seitige Fachkenntnisse ertordern.
(Hierzu Protokollnotiz '\Ir. 1)

k) ;\ngl'stelltl' irn Schreil,dien„t an Te,t\c-r,1rlwitun,_>,s.-;ystc-
men.

II Kanzleileiter(innen) und Leiter(innen) de, Schreibdienstes, 
dl'ncn mindcst,·ns Sl'th, r\ngeskll tl' im Schrcibdicn,t /Ugl'
ordnet sind. 

m) Ange,tellte der Vergühmgsgruppe VII Fallgruppe a nach
/.wcij,1hriger ll,-w:ihrung in dil,sL'r F,11lgruppc d,,r Vcr1;u
tungsgruppe \ 11.

n) Angestellte der Vergütungsgruppe VII Filllgrupren b bis g
n,ich dreij,ihr:gn Llc\\:ihn:ng m ckr J\'\\l·iligcn l.illg,ruppc,
der\ ergütungsgruppe VII.

Vergütungsgrupµe V c 

,1) Angestellte im Büro-, Registratur-, Buchhaltunp-, sonsti
gen Innendienst und im AuL2,,ndienst, deren Tätigkeit 
gründliche und viebc1ti,,�c [.',i,.·hk,_.nntnis,c• und Sl·lhstirndi
ge Lei':'lung"n erfordert. (Die Klammeuu-ätze der Vergü
tungsgruppe\'] b Fallgruppe ,7 gelten entsprechend.) 

b) ;\ng,•stl'lltc im tlürll, l,l·gistntur-. lhJCJih.ilt1mg,·. sun�ti
gen Innendienst und im Auliendienst , deren T.itigketl
gründ liehe und vielseitige Fachkenntnisse und minde5tens
/U ci nem Dri ttl'I sdbst,rnd ige l.L'isltmgo'll l'rfordcrt. (Drc'
Klc11111nerzus,1t1e der\ ergütung„gruppe VI b F,1llgruppc· ,1
gelten entsprechend.)

c) Leiter nm Kassen, denen rnindcst,·ns /\\ ,·1 ;\ngL•stcllt,·, d,1
nrn l'll1 Ang,·,Lclllcr rnmdec-tc:1, 11,1ch \ ergtitu1 1g„gruppe
VII, durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt
sind.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 3)

d) Angestellte in Büchereien oder Archiven, die sich durch
aufsergewöhnliche Leistungen aus der Vergütungsgruppe
Vl b Fallgruppe d herausheben.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 19)

el Kirchenrechnungsführer. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 12) 

f) Angestellte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Vergü
tungsgruppe VI b Fallgruppe e heraushebt, daß sie auf
grund der angegebenen tatsächlichen Verhc1ltnisse Vergü
tungen oder Löhne einschließlich der Krankenbezüge, Ur
laubsvergütungen oder Urlaubslöhne selbständig
errechne:1 und die damit zusammenhängenden Arbeiten
(z.B. Feststellender \'ersicherungspflicht in der Sozialversi
cherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von Ab-
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trt1 tungen und Pfändungen) se]b;;tiindig ausführen sm,·ie 
den ,bmit zus,m1mL•nhiinµ/1I1d en Schriftwe, hsel tührc•n .  
i [_J ,h T,i ligkcilsnwr�. m,1 1 ist c1ud1 uJ u l l l, wenn der  A.ne;,'
,ki l t,· d i •.' 13t•�; ,·h,1rt igu11gvcit ,  d i e  I J!t'll,tzci l sm, tc' d it' 
Crundwrgütung nach den §§ 27 und 28 und die Ce,amt
\ ergutung nach § J(J bei der Einstellung nicht festz11 setzen 
u n d  Abtretungen und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat )
(Hierzu Protokol lnotiz '\Jr .  2 l

g !  .�\ ngt''.-> ll'l i tl', d l'rt·n 1 .-i t igke i l  ,; i,·h t ! c1 du1yh a u s  dl'r \ ,-r1_;u
lu 11:.;'.-,gruppt' VI [, 1 ci l igruppc g ilL'r,w, lll'bt, ,ic1G si, · ,,· 1 1°
,t,indig aufgrund d er angegebenen tatsächlichen Verhalt
n is.,l' die fü r  die Frrechnung und Zahlbarmachung der 
Dienst- oder Versorgungsbezüge, \ cr)-'.Ü tun gen oder Eihne 
einschli eßlich d er Krankenbezüge. Crlaubsvergütungen 
o,I L•r Ur1'1uhsh>h1w im DV-Vcrfo hrt' ll n,itvvt•nd igcn \ r crh
m.1 ic• und d it' ,t,11,tie;cn 1\n spruch,\ ,,r ,l ll'.->Sdzu ngt' t1 lc-, t
,tdkn ,  d ie l'r tordcrl ichl'n A rbeiten r / . K. l 'e-,hlt' i i l'll dl'r \',•r
�icherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zu
� ,i t7\·ersicherung, Bearbeiten \'On Abtretungen und 
P fändu ngen ) und Kontrollen zur maschinel len Berechnung 
H·rantwortlich nm1ehmen sowie den dc1mit n1samrnen
h ,1 11st•11d en Schri ft\, c•c 11c,L• l tührl'n . ( 1),1 , T,1 ligkci l �rnt•rkmc1 I 
1 ,t ,1l1 Lh  l'rtü! I ! , \\ l'llll d ,·r .-\ng,-,Lc-:! tt• dc1c, lll'',ukh117,c_;,
.. i ien,ta lkr t'rstmab, dw ruhegehalbfähigL•n !Jil'nstbl'züge 
erstmals, die ruhegl'hc1 ltsfähige Dienstzeit, d ie Be�chiifti
gtmg5zeit, die DienstZL• i t  sow ie d ie Gesamtvergütung nach 
ii JO bei der Einstellung nicht festzusetzen, keine \\ ider
·-pntL hslwsdwidl ·  /U "rtci lc•n u nd \btrdungen und Ptlin-
1. ! 1 1 :-1<..:;l·n  �1 lch l /.U t1l · , i nll'l :en ha t . )
, i  { i ,,·r;u l 'rnloko l liwl t/  \:r 2 !

h )  Sekretärinnen um, .�11g (�stellte im Schreibd ienst, d ie  sich 
a ,, 1 aus L- kr Vergütu„gsgruppe \'1 b Fc1 l lgruppe i dadurch 

hcra.ushcben, Ll.1t :,ie ihre Tc'i tigkeit in bc·sonderer \\�r
tr(nH•n...;•-. tr-1 1 t 1  ng , i u...;.uben . 
r f l :c r zu l 'ni t, , � , , i lrn 1 tucn � rn  l i ' u nd J J \ 

l1b 1  c1u�  d, · r  Verg1.1 tungsgruppe \ ! 1° h-, llt;rnpp,• i dadurch 
herausheben . daß i hre Tätigkeit mit einem bcs, ,ndt•rcn 
\1 a L< sdhstiindr,:;cr Erl edigung und \"t'r,mh\·t •rtu•1g 
\·erhunden L" t 
•. Hierzu Pn,t,.,k,,llnotiz Nr. 2 1  · 

i )  � ,1 ,l/ [ , , i lci tl'ri i 11 11 •,'t, 1 u Pd L ,· i tL•r <. i 11 1wn : d,•s Sd1n·ibd i, · :, ,.t,.",, 
d ,'m·n rn indcsl,'!1 '· \, ti l t  ,\ngc�td! t\' : r n  c;chrcibdi t·n,t zu
�l:'(}rd n et sind , 

]) _-\ m;este l ! te dl'r \ crgutung5grupp<' \'! b Fallgruppcr: f und 
), i,,,ch Yie;·pihriger E,e , ., ahrung  in der Jeweil igen Fa\h;rup
:'( ' ll l' 1• \/t r��ütu n ,-2 t.., ,2;ruppP \/ f b. 

k: . \" ,c: , <d! lt' ci l'r \', :·: :u tu11g'.-,gru pp,• \ 1 h Ei l lµ;ruprcn I his 
d rbch sechsj:ihrigcr ht'\VJ hru ng 1 n dl'r JL'WL'I lig,..•n Fa 
pe der Vergü tungsgruppe VI b .  

Vergütungsgruppe V b 

a )  Angestel l te' im Büro-, But hhaltungs-, sonstigen Innendienst 
und im Außend ienst, deren T;:i tigkeit gnindliche, umfas
sendt' Lich kenntnisse und selbständ ige Leistungen erfor
dert . 

(Gründliche umfassend!:' Fachkenntn isse bedeuten gegen
über den in den Fal lgrupren a d er Vergütung5gru ppen VII, 
Vl  b m1d V c geforderten gründl ichen und vielseitigen 
Fachkenntnissen eine Steigerung der T ;de und Breite 
nach.)  
(Hierzu Prntc.kollnotiz .:'Jr. 9) 

b) Angestdlte im Büro-, Buchh ,1 l tungs-, sonstigen Innendienst
und im Außendienst, deren Tii t igkeit sich dadu rch aus der
Fal lgruppe a herausheb t ,  d ,,g s ie mindestens zu einem Drit
tel besonders \'erantwortungsYoll ist
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c) Angestellte mit ilbgeschlossener Fachau5bi ldung für den
bibliolhc•bri�chen Dien,t ,,n ii ffentlichen !lüd1erciC'n (Di
piomht L01 i,, t lwkc1 rl') mit c'nhprL'l hcndn l ,1 l1e;kL·i l sowie /\n,
gcolc l lk .  dil' ,rn tgrund ,� lc ichwerligl'r l · ,1 h1gkt· i tt• 11 und ih
rer Erfahrungen entsprech1c1tde Tätigkl'1 tl'11 ausüben.

d J  Leiter \ on Kassen, denen mindestens vier Angeste l l te, da
von ein Anges tellter mindestens nach Vergütungsgruppe 
V[b,  d urch ausdrückliche :\nordnung stiin,i 1g unterstellt 
..,ind 
iH it-r/ll l 'rt,lokol lnuti/ '\r .� ! 

e) Kirchenrechnungsführer in m ittleren Kirchengemeinden.
(Hierzu Protokol lnotizen ::\'rn, 12 und J .J )

f) Ange„tellte, denen rni ndestens d rei An;cestellte mit Tätig
kei ten mindl'stcns der  \'t•rgLi t1 mgsgru ppc' \'1 b durch au�
d rüdJ it l1L• 1\nord nung ,t ,1 nd tg u nlcrc,ldlt ,111,L

g) ;\ ngl'c,lL' l i lc• , d L•n•n  Tii tlgke i l  c,ich d ,1durch clU:o der Vergü,
tung5gruppe V c Fil l lgruppc g her,1ushebt. dals sie hierfür
gründliche, umfassende L!c:hkenntnisse beniitigen,

(Als sc,Iche Tätigkei ten gelten z . B .  Ermi ttlung und Festset
zung dl'r -r..- rlaub'-,,1J1�]-'ri1chc:, Sondcrzrn1. ,•ndung .  UrL1ub�-
1;l'ld ;  f-'t•0hclzung L h·rg,mgc,gPld , '1 lL rhL·gl'ld, Bercit 
�ch,1 fl,J 1, •nc,l \·crgülu ngL'll , \1 1 la rhcitl'rl,LT.i tu ng; Enlgdbc,J,
cheruns: nach dem Mutterschut?gesetz .  l

h) A ngestellte der Vergütungsgruppe V c Fallgruppen a, f und
g n,, ch dreij iihri ger Be\,·ähnmg in der je\·,e1ligen Fci llgrup
pr' de r  \· t•r,1�ii t,1n;;sgrn;:-,1-7c' \' c .

i )  ;\11!_.;• ',tt· l l tc- dt'r \'t'rgt1 lung, ,�nq7pc V c F,r l ! ,c; rup1wn ,· b i s  c 
n<1ch su:h,-jc1hriger Bt'\\ in d t!r fdllgrupp•.: 
d er \'er:5i.i tu ngsgruppe \ c .  

Vergütungsgruppe IV b 

d .! An12,e, rc-l\te im Büro-, ßl1 cl1:1 ,1 l tungs , sonc, t ;si:en 1nnendil'nst 
u :1,1 im \ u l�,·n .J il'n :, t, der, -1, 1 c'1 t ,gk, •it c,1, h ,i :,du rch c1us dc>r
\1 ,·rgttl u'igc,gruppl' \' b 1 .i 1 1 :c; ru !')X' ,1 hcr,n1 , h, -L, t ,  LL1 l� sie bc
sond,0r, \·era11h,\'Or t1mg,,\ c1l l  ist .
(H ierzu Prntc1kollnotiz ,:, 1 1 )

b) Ange,tdlte der Vergü tungsgruppe V b  Fc1llp uppe c, denen
mindL•c tens ei n Diplomb1bliuthekar oder cirw c:;leichwerti ,c,e
l ·achkl·,1 r l n1 irtdl''."-itt:n� dc,r \ 't·q�u tu n�;'."-,i-2/ll ) '}1c' V b '.--, �L1r: d  i;,:. 

1 1 11tcr0 l\.'l i t  ic, l .

c) Ang<'s'.ellte, d enen mmde,tens d rei Ange,;tellte mi t Tätig 
keilc>:1 mindestc'ns der  \ ergütungsgruppe \ c durch iiUS
d rückliche Anordnung ,trtndig  unterstell t �rnci .

d )  KircJi,,,, n·L h:1unr:sfi.i h rc-r i',1 grofsen Kirch, %'.L'tneinden 
( l  f 1 ,_ •r;; 1 1  i'r, , lnk,1 l lnoti,,,,n -,. rn . 1 ::1 1 1 t1d  1 -1 '

c) Ll'itcr \·, 111 Kc1"�cn, lll'llt:'ll mmdL•stl•ns fun t .-\ngl'c, ll' l :te, d a
von zwei Angc'stellte mindestens nach Vt.!rgütu ngsgruppe
\l lb, durch m1�dnickliche Anord nung ständig unterstel l t
s ind .
( Hierzu Protokollnotiz \Yr. 3)

t l  Angestellte der Vergü tungsgruppe V b Fa l lgruppe b nach 
vinjähriger Bewährung in  dieser Fil l lgmppe der Vergü
tungsgruppe V b .  

g )  Angestellte der  Vergütungsgruppe V b Fallgruppen a und 
c bis g nach sechsjähriger Bewährung in einer Tä tigkei t der 
Vergütungsgruppe V b .  
(Hierzu Protoknl lnotiz Nr .  ! 3 .1 

Vergütungsgruppe IV a 

a) Angestell te im ßüro-, Buchhal tungs-, sonstigen Innendienst
und im Außendienst , deren Tätigkeit sich durch besondere
Sch,vierigkeit und Bedeutung aus d er Vergütungsgruppe
lV b Fallgruppe' " heraushebt.
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bl Angestellte im Büro-, Buchhaltungs-, sonstigen Innendienst 
und im /\ugendicnst, Lfrrcn Tiitigkdt sich mindcslc•ns zu 
emem Dritld durch besondere '.-ichwierigkcit und Uedeu
tung aus der Vergütung5gruppe [\- b Fallgruppe a heraus
hebt. 

cJ Leiter nm Kassen, denen minde:olens fünt Angestellte, da
\'On zwei Angestellte mindestens nach Vergütungsgruppe 
V c oder ein Angl'Stelltl'r m.indc·stens nach Vergütungs
grup}w V b, durch ausdr(1ckliclw .\nordmmg sliindig un
terstellt sind. 
( Hierzu Protokollnotiz '.: r. 3) 

d 1 /\ngL'sll'lltc der \-L·rgütungsgn1p}11· lV b h1llgruppe11 ,1 und 
d nacl1 \·ierjähriger Bevvährung in der je\\·eiligen Fallgrup
pe der \'ergütungsgruppe IV b. 

L'i /\ngest,·llle der \'t·rgütrn1ssgrup}1c• iV b F.11l gruppen 1- und 
e nach sechsjähriger Bewährung in der jeweiligen Failgrup
pe der \-ergütungsgruppe IV b. 

Vergütungsgruppe III 

a) Angestellte im Büro-, Buchhaltungs-, sonstigen Innendienst
und im 1\ufsencli,•nst, dt'ren Tiiligkc·il sich durch (_Lis Mals
der damit verbundenen \'erantwortung erheblich aus der
Vergütungsgruppe IV a Fallgruppe a heraushebt.

bl 1\ngeskllll' dL·r \'ergütungsgruppL' IV .i f-'.illgruppc• .1 nach 
vierjähriger Be\1 ährung in dieser Fallgruppe der \'ergü
tungsgruppe !\' ,L 

Vergütungsgruppe II a 

,,; Angestellte mit ,1bgeschlossener ,1-issenschaftlicher Hoch
schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
;\ng,";lc']llc, dil' .rntgrund gleich, .. ntiger F.ihi);kc1tcn und 
ihrer Eriahrungen entspechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Protokollnotiz :\'r. 18) 

L,i i\ngesrvlltc mil .iby,cschlussener 1·_-1sscns1h,1ftlichcr I loch
schulbildung und entsprechender Tiitigkeit sowie sonstige 
Angestellte, die ,,ufgrund gleich,\·ertiger Fähigkeiten und 
ihrer F rt,1 hru ng,·n cn lsprcchcndt· T!i Ligkc·1 lt'n ,1usü L,,·n, de
ren Tätigkeit sieb mindestens zu einem Drittel durch beson
dere Schwierigkeit und Bedeutung c1.us der Fallgruppe c1. 
her,1uslwbl. 
(Hier zu l 'rnluk, ,llnutiz 1\ r. JS) 

cl Angestellte mit abgeschlossener ,vissenschaftlicher Hoch
schulbildung und enlsprechendt'r Tfüigkeil sowil' st1nstig,' 
i\ngc;,tcllte, die ,rnfgrund gleicl11,·crliger �,ihigkeilcn und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de
ren Tätigkeit sich dadurch aus der Faligruppe a heraushebt, 
d,ils s1t' mindcslt·ns zu e1rwm Drille! hoch\\ertigl' l.c·istun
gen bei besonders schwierigen Aufgaben erfordert. 
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 18) 

d) Angestellte der Vergütungsgruppe lII Fallgruppe a nach
fünfjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe III Fall
gruppe a.

Vergütungsgruppe 1 b 

a) Angestellte der Vergütungsgruppe II a Fallgruppe a, deren
TMigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeu
tung aus der Vergütungsgruppe II a Fallgruppe a hernus
hebt.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 18)

b) Angestellte der Vergütungsgruppe II a Fallgruppe a, denen
mindestens drei Angestellte mindestens der Vergütungs
gruppe Ha durch ausdrückliche Anordnung ständig unter
stellt sind.
(Hierzu Protokollnotizen Nm. 16 und 18)

c) Angestellte der Vergütungsgruppen a Fallgruppe a, deren
Tfüigkeil sicl1 dadurch ,ins der \'ngülungsgruppc· 11 i1 fall
gruppe a hcr,mshebt, d,ü� sie huchwert1se Leistungen bl'1
besonders schwierigen Aufgaben erfordert.
(Hierzu Protokollnotiz Nr. 18)

d) Angl'slellle der Vergutungsgruppe lJ d hlllgruppe b nc1ch
sechsjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe II a
Fallgruppe b.

e) Angestellte ckr Vergt1tungsgruppe II a Fallgruppe c nacb
sechsjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe II a
Fallgruppe c

t) Ange:otellle der Vergütungsgruppe II a Fallgruppe a nach
elfjähriger Bewährung in einer Tätigkeit der Vergütungs
gruppe II a, wenn sie die zweite theologische Prüfung hir
l'\·,rngclisclw CL·istliclw oder l'IIW /Weil,· Sla,1tsprutung i\b
gelegt haben, im übrigen nach fünfzehnjähriger Bewäh
rung in emer Tätigkeii der Vergütungsgruppe 11 a. (Den
Zeilt·n in VL·rgütung,gruppt' II c1 stL·hcn !'.eilen gkich, dit·
vor dem l. Januar I 966 in einer Tätigkeit der Vergütungs
gruppe III zurückgelegt worden sind.)
(Hicou Prutnkollnoli/ '\Jr. 17)

Vergütungsgruppe I a

i1) /\ngl'stcllte dL'r V l'rgütungsgruppe II i1 F,1llgruppc· a, dcrrn 
Tüligkcit sich durch d,1.s Mals dl'r (_fornit \·crbundt'llt'n Ver
antwortung erheblich aus der\ ergütungsgruppe I b Fall
gruppe a heraushebt. 
(Hll'r/u l'rot,,kollnoti/ \Ir. 18J 

b) Angestellte de:r Vergütungsgruppe II a Fc1\lgruppe a, denen
mindestens fünf Angestelltf' mindestens der Vergütungs
gruppL' l l a durch ausd rückliclw A.nord mmg st:ind ig unter
stellt sind.
(Hier zu Protc,ko llnotizen N rn. 16 und 18 J

Vergütungsgruppe I

a) Angestellte der Vergüiungsgruppe II a Fallgruppe a, deren
Tiitigkcit dL•utlich höher zu bc11·c·rlcn i'0l. ,,ls (_•inL· T,iliµ):c,l
n,1ch Vergütungsgruppe I a Fall.gruppc ,1.
(Hierzu Protokollnoti; '.\Jr. 18)

b) /\ngL•stclltc dc'r V l'rgLitungsgru ppe II zi l·,1llgrupp· .1, denen
mindestens ,,chl Ange'slelltc mindestens der Vergütung:o
gruppe II a durch dusdrückliche Anordnung stindig unter
stellt 5ind.
( 1 !it•nu l'rot,,kollnoli1e11 Nrn. 1 /-, und l:, 1 

Protokollnotizen Abteilung 01 

Nr. Der .\ngcstcl\k mut, 1ur Erfüllung diL'oL'.s Ti1Lg 
keitsmerkmals über gründliche und \"ielseitig�· 
Fachkenntnisse seines Aufgabenbereiches verfü
gen. Der Begriff „gründliche Fachkenntnisse", die 
nähere Kenntnis von einschlägigen Vorschriften 
und Arbeitspraktiken, besagt nicht, daß der Ange
stellte die einschlägigen Vorschriften und Arbeits
praktiken voll beherrschen muß, es ist aber davon 
auszugehen, dats er sein Aufgabengebiet dann ord
nungsgemäg erledigt, wenn er den Normalfall in 
seinen verschiedenen Abwandlungen sachlich rich
tig bearbeiten kann. Der Begriff„ vielseitig" ist nicht 
umfassend, die Fachkenntnisse sind dann vielsei
tig, wenn sie auf dem abgegrenzten Teiltätigkeits
gebiet, in dem der Angestellte beschäftigt ist, bestä
tigt werden. 

Nr. 2 Zu den Dienst- oder Versorgungsbezügen, Vergü
tungen oder Löhnen im Sinne dieses Tätigkeits
merkmals gehören ggf. auch sonstige Leistungen, 



Nr. -l 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 
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z.B. Beitragszuschuß nach§ 257 SGB V, vermögens
wirksame Leistungen.

K,1�sen und 7ahlstellen irn Smnc· die�es T;1tigkt·ih
merkm,1b ,md nur die in der Rechtsverordnung tur 
das kirchliche Haushalts-, Kassen- und Rechnungs
wesen als solche bestimmten. 

Als einschlägige abgeschlossene Ausbildu11g im 
Sinne dieser follgruppe gelten neben der abge· 
schlosscnen ':,d:retci rilllll'lld u,bi ld ung i/. ß. ( ,C'prü t
te Sekrctcinn ruch der Vercllclnung üb,:•r dic i'r(i
fung zum anerkannten Abschluß Geprüfte Sekretä
rin/Geprüfter Sekretär \'Om 17. Januar 1975; 
Lehrgangs�ekretärin mit Abschluß) die mit Erfolg 
abgeschlos�enen Ausbildungen zur Reno-Gehilfin 
und zur\ l'fl\·c1ltungsf,1ch,mge,tellten sowie k,rnf
m;innischc .\u,;bildungen mit L'rfolgreichcm . .\L•
s, hluis nach mindestens drcijjhriger Ausbildung,
zeit. 
Als kirchliche Zusatzausbildung gilt der Besuch 
\'On vier Fortbildungslehrgängen für Gemeindese
kretiirinncn nm jt' einer \\·ochc (Grundkur, und 
drei Auth1ull'l1rg;ingC'l. 
Die bei [nkrcil ttrt't('ll dil'Sl'S Tarilvertragcs bei einem 
Anstellungsträger innerhalb des Geltungsbereichs 
des KAT-�EK im Dienst stehenden Sekretärinnen 
werden nach Ablauf von mindestens drei Jahren 
seit Beginn der Tätigkeit ab Sekretärin den Se
krehirinncn im Sinm· dt>s L nlL'rabs,ll/L'S ! gll·ich
i',l'skl!t. 

Bei der Berechnung der vorgeschriebenen Bewah
rungszeit für den Aufstieg nach dieser Fallgruppe 
bleiben Zeiten unberücksichtigt in denen der An
gestellte in einer im Wege eines Bewährungsauf
�til'gs odt>r durd1 Zl'itc1bL1ul l'ITL'ichtcn F,1llgruppc' 
dl'r Vl'rgutungsgruppe Vlll c•ingruppiert gc1\c·�c·n 
1st. 
Das gleiche gilt für entsprechende Zeiten, in denen 
der Angestellte bei einem der in § 23 a Nr. 3 �-atz 2 
genannten Anstellungsträger in der entsprechen
den Verglitungsgruppe und n;1ch cinl'm l'nt,;prc
chendl'n 1 ;iti,gkl'rlsml'rkm,11 L'mgruppicrt ;gl'I\ c•scn 
ist. 

Über die geforderten Fachkt'nntnisse der \"ergü
tungsgrnppe VII hinaus erfr.,rdert dieses Tätigkeits
merkmal mindestens zu einem Fünftel selbständige 
Leistungen. die dann ,mnmchrncn sind, 1n•nn der 
1\ngl'stelltc, .,cinl' Arbl'itsergl'LlJlissl' sl'lbsbndi,g er·· 
arbl'itC'l und dabl'i t'lllL' cigL'llL' gl'istigL' l111Li,1li1 L' 
entwickelt, die nach Art und Umfang über t>ine 
leichte geistige Arbeit hinausgehen muß. Im Rah
men der vorausgesetzten Fachkenntnisse hinsicht
lich des einzuschlagenden Weges, insbesondere des 
zu findenden Ergebnisses, ·wird eine eigene geistige 
Beurteilung und eigene Entschließung verlangt. 
Routinemäßige Arbeiten, die keine derartigen Lei
stungen erkennen lassen, können dieses Merkmal 
nicht erfüllen. 

Leiter von Registraturen, denen weniger Registra
turangestellte als im Tätigkeitsmerkmal gefordert 
ständig unterstellt sind, sind nac:1 den Tätigkeits
merkmalen für Registraturangestellte einzugrup
pieren, wenn dies für sie günstiger ist. 
Zu Registraturangestellten im Sinne dieses Tätig
keitsmerkmals gehören auch die Angestellten im 
Registraturdienst cier Vergütungsgruppen IXb und 
VIII. 

Nr. 9 

Nr. 10 

Nr. 11 

Nr. 12 

Nr. 13 

Nr. 14 

Nr. 15 
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Die Anforderungen an die Gründlichkeit in dieser 
\"ergütungsgruppe sind nicht dieselben, wie in den 
enhpreclwndcn L1ilgruppen dL·r niL•drigeren Ver
gutung�gruppL'll. DL·r ßcgriff „grundliclw, umf,1s
sende Fachkenntnisse" ist eine Steigerung ndch Tie
fe und Breite, d.h. nach Qualität und Umfang, ge
genüber den in den Vergütungsgruppen VII bis V c 
geforderten Fachkenntnissen. 

Sckrl't;irinnen und Angestelltl' im Schrt'ibdienst in 
bL·sonders hL'r,1u ,gd1ubl'll<:'f VL·rtr,1ucnsstl'llung, 
deren Tä.tigkcit .,ich durch das \Liti �(']bstä.ndiger 
Erledigung und \"erantwortung erheblich aus der 
\"ergütungsgruppe V c Fallgruppe h heraushebt, 
erhalten für die Zeit der so herausgehobenen Tätig
keit drw Zulilgl' in Höhe des Cntcrschicds ihrer 
]L'Weiligen Ver,gutung 1/i.J der in ,kr Vergütungs
gruppe V b. Die f';L'n,mnten 1\nt'.lrckrnngcn f,1llen 
z. 8. an beiSekretännnen der füschöie, der Präsiden
ten der Synode und des Nordelbischen Kirchenam
tes sowi� des Vorsitzenden der Kirchenleitung.
� ach fünfzehniähriger Tätigkeit in dieser Position 
,,der bl'i Vollendung des 57. L,lkn,j,1hrl'S tritt an 
dtl' Stl'lll' dl'r ZuLigc dil' Fingnrj.•ptL'rung in die 
\'crgütungsgruppc V b. 
Der Angestellte übt nur dann eine besonders ver
antwortungsvolle Tätigkeit im Smne dieses Tätig
kc,itsmerkmals aus, wenn die ihm übertragene Ver
,intwortung ,H'"-'ntiich griilser ist. ,1b die Vncint-
1,, ,rtung, dil' im c1llgemeinl'n cnwm -\ngestdltn1 
d,•r Vergütungsgruppe V b F<1ll,gruppe ,, obli('gt. 
Angestellte, die in besonders verantwortlicher Stel
lung tätig sind, üben stets auch eme besonders ver
antwortungsn,l!e Tätigkeit aus. 

Lnter dem ßcgriff „Kirchenrechnungsführer" fal
len Angestl'llk I un Kirchengenwmd,.·n, die nebl'n 
d,�r 1 faushc1lts-,K,b�t·n- und Rl'l hmmgsführung 
und Reclmung,legung regelmäßig mit mindestens 
drei der folgenden Aufgaben beschäftigt sind: 
a) Führung der kir,·hlichen Nebenkassen;
bl Personalverwaltung;
ll I il'gl'nschc1lt,1'env,1ltung;
d) Kir,lll'nbuchiührung.
.,.\ngestelltc, die dit,se Aufgaben bt'i Rentämtern,
Kirchengemeinde\·erbänden oder dergleichen ver
sehen, gelten nicht als Kirchenrechnungsführer.
Die besondere \"enrauensstellung ergibt sich aus 
dem t'rhiihlt'n \IM< an L1chlichl'r und J.7r,1ktisclwr 
Qu,1lifik<1tiun, l )rg,rn1c,atilms1 c•nfä',l';l'n und \'er
"' hwil'genhcil, da, für d1esP Tatigke1l c·rJordcrlich 
ist. 

Die Begriffe „kleine, mittlere und große Kirchenge
meinde" werden wie folgt festgelegt: 
Kleine Kirchengemeinden sind Gemeinden mit 
nicht mehr als 4.000 Gemeindegliedern oder einer 
Pfarrstelle; 
Mittlere Kirchengemeinden sind Gemeinden mit 
mehr als 4.000 Gemeindegliedern oder mehr als 
einer regelmäßig besetzten Pfarrstelle; 
Große Kirchengemeinden sind Gemeinden mit 
mehr als 10.000 Gemeindegliedern oder mehr als 
vier regelmäßig besetzten Pfarrstellen. 
Bei der Berechnung der vorgeschriebenen Bewäh
rungszeit für den Aufstieg nach dieser Fallgruppe 
bleiben Zeiten unberücksichtigt, in denen der An
gesteilte in einer im Wege eines Bewährungsauf-
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stiegs oder durch Zeitabhrnf erreichten Fallgruppe 
der Vergütungsgruppe\' h der Abteilung 111 ein· 
gruppiert gewcc;cn ic;t. 
Das gleiche gilt für entsprechende Zeiten, in denen 
der Angeqe]lte bei einem der in§ 23 a Nr. 3 Satz 2 
gL'n,mnlt'n 1\nstellungstr,1ger in der cntsprL·clwn
den Vergütungsgruppe und nach einem entspre
chenden TätigkeitsmerknHl eingruppiert gewesen 
i;-.t. 

Bei der Zahl der l'nterstellten zählen nicht mit 
al Angestellte der Vergütungsgruppe II a der Ab

teilung 01 Fallgruppe d sowie nach der 1ewcils 
einzigen Fallgruppe der Abteilungen 13 und 3U, 

b) Beamte des ge hL,benen Dienstes der Besoldungs·
gruppc ;\ 11.

Bei der Berechnung der vorgeschriebenen Bewäh
rungszeit für den Aufstieg nach dieser Fallgruppe 
bleiben 7citcn tmlwrücbiLhtigt, in denen der ;\n
gestellte 
al in einer im \Vege eines Bewährungsaubtiegs 

oder durch Zeitablauf erreichten Fallgruppe der 
Vergütungsgruppe II ,1 ,ider 

b) in der Vergütungsgruppe II a in der Abteilung
01 Fallgruppe d sowie in den Abteilungen 13 und
10

eingruppiert ge,\ esen ist. 
Das gleiche gilt 
c1) für entspn--cl1endL· Ze1tvn, in denen der -\ngc· 

stellte bei einem der in� 23 a Nr. 3 Satz 2 genann
ten Anstellungsträger in der entsprechenden 
Vergütung�gruppe und nach einem ent�prl' 
chcnden 'Litigkcitsmcrkmal eingruppiert ge1\ 
sen ist. 

b) für Zeiten, die nach der Protokollnotiz Nr. 12 /l
Teil I der 1\nlagP 1 all/\ T \ Fassung Bund-Lrnd,·:
unberücksichtigt bleiben.

Wissenschaftliche Hochschulen sind Universität,·: 
Technisc·lw l loch,chulen ,,iwie c1ndere l k,ch,clw 
lc'n, die nach Landesrecht als wissenschaftlichv 
Hxhschulen anerkannt sind. 
Fine ,1bgv 0.chlossv11e wissL·nschciftliche l loch,d\Ul· 
bildung liegt vor. wenn das Studium mit emer er
sten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung 
bePndl't \\'()rden ist. DPr er,ten St,1atsprüfung oder 
der Diplomprüfung std\t emcl'rornutionnur in den 
Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten 
Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung nach den 
einscl1ljgigen ;\u�bildungw, >rschrittPn rn, ht vor· 
gesehen ist. Eine ,1 bgeschlossene wissenschaftliche 
Hoch�chulbildung setzt voraus, daß für den Ab
schluß eine Mindeststudienzeit von mehr als sechs 
Semestern - ohne etwaige Praxissemester, Prü
fungssemester o.ä. - vorgeschrieben ist. 

Außergewöhnliche Leistungen im Sinne dieses Tä
tigkeitsmerkmals sind. z.B.: 
a) Sachkatalogrecherchen mit erheblichem Schwie

rigkeitsgrad, unter Zuhilfenahme von Formal
ka talogen, Karteien und anderen Nachweismit
teln (z.B. Lexikon usw.);

b) Bibliothckarische Ermittlungen,erhöhteSchwie
rigkeitsgrade, Recherchen in einer großen An
zahl von All gemein- und Fachbibliographien;

c) Akzession unter Zuhilfenahme von Katalogen,
verbunden mit bibliographischen Ermittlungen;

d) Zuordnen zu Fachgebieten bzw. Sondersammel
gebieten;

'\Jr. 20 

'.\ir. 21 

e) Bearbeitung schwieriger Reklamationen im
Zeitschriftenzugang in Verbindung mit biblio
grc1phischen Ermittlungen und Rcd1erd1en;

f) Bearbeitung von antiquarischen Erwerbungen
(schwierige Fälle);

g) Bearbeiten \\111 TausL hsendungen untl'r Berück
sichtigung der Pflichtabgaben;

h) Titelaufnahmen (verschiedene Schwierigkeits
grade) nach L·inem umfangreichen, differenzier
ten Regelwerk;

i) Bearbeitung besonders sch,\-ieriger Bestellvor
giinge;

j) Bibliothekarischer 1\u'.-lkunfhdicnst n1n mittle·
rem und gehobenem Schwierigkeitsgrad; Aus
künfte in \'erbindung mit Literaturzusammen
stellungen aufgrund v,m Rechl'rchen in Formal
und Sachkatalogen.

Schwierige Tätigkeiten im Sinne dieses Tätigkeits
merkmals sind z.l3. das 1\ufnehnwn und Übertra
gen von Texten mit wissenschaftlichen Fachaus
drücken, von fremdsprachlichen Texten oder das 
selbsLindige ;\bfassen nm Schriftstücken nach An
sage. 
Überdurchschnittliche Arbeitsergebnisse erbrin· 
gen: 
a) Stl'nutypistinncn, die mindestens 5 \1inutPn

180 Silben Stenogramm in der Minute aufneh
men und schnell fehlerfrei übertragen sowie
mmdestens 1ll MinutPn lang Schrifhtücke mit
mindestens 240 Anschlägen in der Minute feh
lerfrei abschreiben können;

b) l'lwnotypistinnen, die mindestens 10 \linuten
lang Phonodiktate mit mindestens 260 An
schlägen in der Minute fehlerfrei übertragen
können:

c) Maschinenschreibcnnncn, die rnindPstens 1ll
Minuten lang Schriftstücke mit mindestens
290 Anschlägen in der Minute fehlerfrei ab
schreiben kunnen.

Selbständige und verantwortliche Erledigung im 
Sinne dieses T:itigkeitsnwrkmals liegt vor, wenn die 
T!itigkeit eigrnl' l3Purteilung und eigene f.ntschlic
ßung, ohne jeweilige Einzelamveisung, \·erlangt." 

§2
Übergangsvorschriften 

(1) Dil· Eingruppierung von Angestellten, die bis zum �1.
:vtärz 1 LJl/3 güfötiger ab nach dic�em Tantvertrag eingrup
piert waren, wird durch das Inkrafttreten dieses Tarifvertra
ges nicht berührt. 

(2) Hängt die Eingruppierung nach diesem Tarifvertrag
von der Zeit einer Bewährung in einer bestimmten Vergü
tungs- und Fallgruppe ab, wird die vor dem Inkrafttreten des 
Tarifvertrages zurückgelegte Zeit so berücksichtigt, wie sie zu 
berücksichtigen wäre, wenn dieser Tarifvertrag bereits seit 
dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten hätte. 

Abweichend von Unterabsatz 1 werden auf die in den Tätig· 
keitsmerkmalen der 

Vergütungsgruppe V c Fallgruppe c, 
Vergütungsgruppe V b Fallgruppe d und der 
Vergütungsgruppe IV b Fallgruppe e 

der Abteilung 01 der Anlage 1 a zum KAT-NEK in der Fassung 
dieses Tarifvertrages geforderten Zeiten der Bewährung Zei
ten, die vor dem 1. April 1993 in der für den Aufstieg maßge· 
benden Vergütungs· und Fallgruppe mit entsprechenden Tä-
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tigkeiten zurückgelegt worden sind, zur Hälfte angerechnet. 
Für bis zum Inkrafttreten dieses Tarihertrages erreichte Be
währungsaufstiege\\ ird der Besitzstand, tur nach bisherigem 
Recht erreichbare BewJhrungsaufstiege \,·ird der Rechb:-,tand 
gewahrt. 

§3
[nkrafttreten 

Die:-,t>r Tarifvertrag tritt am 1. April I LJYl in Kraft. 

Kiel, den 25. Januar 1993 

Für den Verband 
kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger l'\ordelbien 

(VKDA-NEKl 
gez. Unterschrittt>n 

Für dit> Cewerkschaften 

gez. Unterschriften 

Freigabe des Kindergarten-Verwaltungs- und Abrechnungs
programmes „KIV AS" 

Das vom Rechenzentrum Nordelbien-Berlin entwickelte au
tonome Kindergarten-Verwaltungs- und Abrechnungspro
gramm „KIVAS" wird gemäß§ 2 der Allgemeinen Verwal
tungsanordnung über Planung und Cenehmigung von MaJl,
nahnwn aut dem Ct>biet der elektruni:-.chen Datem t>rar
beitung vom 28.61'-lt-s.8 (CVOBl. der NEK 1988 S. 14:l ff) \Om 
Nordelbischen Kirchenamt zur Nutzung freigegeben. 

W eitere Auskünfte erteilt das Rechenzentrum Nordelbien
Berlin, Große Elbstr. 42, 2000 Hamburg 50, Tel.: 040/ 31185-0. 

Nordelbisches Kirchenamt 
lm Auftrage: 

Drews 

Az. 0551-91 - VH 2 

Namensänderung der Kirchengemeinde Edendorf, Kirchen
kreis Münsterdorf 

Kiel, den 9. März 1993 

Die Kirchengemeinde Edendorf führt mit Ablauf des 10. 
April J 99.l den Namen: 

,.Evangelisch-Lutheri5che Thomas-Kirchengenwinde Itze
hoe". 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 
Görlitz 

Az.: 10 Edendorf - R 11/R 1 

Bekanntgabe neuer Kirchensiegel 

Kiel, den 9. März 1993 

Kirchengemeinde: Kuddewörde 

Kirchenkreis: Herzogtum Lauenburg 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: 

Ev.-Luth. Kirchengememde Kuddewördc. 

Nordelbi5ches Kirchenamt 

Görlitz 

Az.: 9153 Kuddewörde-R II/R 3 

Kiel, den 9. März 1993 

Kirchengemeinde: Eirene Hamburg-Langenhorn 

Kirchenkreis: Alt-Hamburg 

Dit> Um:-,chrift dt>s Kirchen:-,iegels lautet: 

Ev.-luth. Kirchengemeinde Eirene Hamburg-Langenhorn 

Nordelbisches Kirchenamt 
Cörlitz 

Az.: 91SJ Firene HH-Langc>nhorn -R 11/R :l 

Druckfehlerberichtigung 

Im Gesetz- und Verordnungsblatt der Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche vom 15. Januar 1993 S. 13 wurde die Rechtsver
ordnung über die Prediger-und Studienseminare der Nordel
bischen Evangelisch-Lutherischen Kirche bekanntgegeben. 

In die Überschrift ist nach dem Wort vom und in§ 8 hinter 
Kiel, den das Datum 15. Dezember 1992 einzufügen. 

Az.: 0118 -A 1 
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Stell ena ussc hrei b u ngen 

Pfarrstel Jen aussc hrei bu n gen 

ln der Kirchengemeinde Burg  auf Fehmarn im Kirchen
kreis Oldenburg 1,·ird die 1. Pfarrstelle vakant und ist zum 1. 
Oktober 1993 mit einem Pastor oder einer Pastorin oder einem 
P,1,turen-Ehep,,cH in ,·inem jeweil, c'ingl·�chriinkk·n Dic·n�t
, ,·rh,iltrns (50 1

, 1 ;u Lwsdzen. Der h,l1L·rige r'f.irrskllc·ninh,1-
ber übernimmt n,Kh l<,j:ihriger T:Higkeit in der Gemeinde die 
Aufgabe eines Propstes. Die Besetzung erfolgt durch\ \'ahl des 
Kirchenvorstandes. 

Die Stadt Burg 1.6000 Einwohner) liegt auf der Ostseeinsel 
FL'lrn,arn, die seit 1 %1 durch die Fehm,1rnsundbriich· ab Teil 
,kr \'ugelfluglinic• mit dem Fe�tl.md 1·c•rbunden ist .. ·'\II,· Schu
Lutt.·n sind am Ort. Die Kirchengemeinde mit zwei l'Lurstdkn 
und 5800 GemeindegEedern umfaßt die Stadt Burg und 9 Dör
fer. Das gut instandgehaltene Pastorat mit Garten liegt in un
mittelbarer Nähe der St. Nikolai Kirche aus dem 13. Jahrhun
dert. die alleinige Predigtstätte ist. :\'eben dem Kindergarten 
mit 7'll J'l,itzen und 1,,·,·i Friedhiifen. die• zu den Aufg,1L•t·nfl'l
d,·rn der Kirclwng,·nwinde gelüiren,, uilzieht sich eiiw k·ben
dige Gemeindearbe:it im 1982 erbauten nahegelege:nen Ge
meindehaus. Kinder- und Jugendgruppen, Friedensgruppe 
und ökumenischer Frauenkreis, Selbsthilfegruppen und ein 
gwßer Kreis älterer \1enschen haben dort ihr kirchliches Zu
hause. D,rnebl'n bilden Iksuchsdil'nste, G(•mL·indes,•minarl', 
h·,tt· und dil' k;rc:lwnmusik.iliscii,· .\rlwit weitere '->clnver
punkte im Cernl'inddeben. 

In den Sommen,1.onaten lädt ein reiches Saisonprogramm 
L rlaubsgäste und Einheimische zur Begegnung ein. 

Die hauptamtlichen \1itarbeiter O innen, der sehr groLse Kreis 
chrt'namtliclwr \ lit,HbL•itl'r/ innen und cll'r Kollege \nin-,clwn 
sich c·ine l'.1sturi11 c•inen Pastor b1\\' l'in l\,storen-Fhepaar, 
,liL·. der/ d,1s Freude an lebensnaher \'erkündigung in den gut 
besuchten Gottesdiensten hat und für die skizzierte Gemein
dearbeit aufgeschlossen und zu einer guten Zusammenarbeit 
bereit ist. 

In regl'lrn:ilsigen Dic•nstbesprechun,gcn dl'r Paqoren. i\ l it,ir
h·1 t,Tbesprechungc•n und bei /'.uc,arnnwnkLinftl'n dc•s Kirclwn
\, ,rst.mdes wenkn :'\ktivibiten und Ziele der CL·mernd,-.1rbeit 
gemeinsam bedacht und aufeinander ,1bgestimmt. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Oldenburg, Kirclwnstraße 7, 2-J.:01.1 \.eustadt (Holst! 

\\ L'iterL' Unterl.igc•n sind auf ,,.\,nt<lrderung ein:..111,·iciwn. 
Au„künfll' erteilen ['astor z. A. Cirbun, Priestcrstral,L· -+ .. 2-l-!8 
Burg auf Fehmarn, Tel. 04371 /2403, der stelh·ertretende Vor
sitzende des Kirchenvorstandes, Herr Lellwitz, Am Südersoll 
19, 2448 Burg auf Fehmarn, Tel. 04371/2190, und Propst Dr. 
Kramer, Kirchenstraße 7, 2-130 Neustadt (Holst), Tel. 
04561 / 6037 und 6038. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs 'vVochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Burg auf Fehmarn (1) - P l l/ P 1 

In der Kirchengemeinde Hütten  im Kirchenkreis Eckern
förde ist die Pfarrstelle mit dem Dienstsitz in Ascheffel vakant 
und umgehend mit einem Pastor oder einer Pastorin zu beset-

zen. Dit· [kset/l111g tTll>i,gt durch W.ihl dt·s Kirchennirslcrn
des. 

Die Kirchengemeinde Hütten liegt in landschaftlich reiz,·ol
ler Lage in der Mitte des Städtedreiecks Eckernförde-Rends
burg-Schleswig und umfaßt 6 Dörfer mit ca. 2400 Gemeinde
gliedern Es �ind /Wei PrL'cligtstiitlt'n \'(lfh,1nd,·n, die Kirche ;u 
J hitk-11 und l'ine K.ipL'IJc, in Brl'kl'ndorf, d,111L'ben ein CL·n1L'in
dl'haus und ein geriiumiges l'asturat. Wl'iteriührende Schulen 
aller Art sind in dem 12 km entfernten Eckernförde gut zu er
reichen. 

Der Kirchenvorstand 1,·ünscht sich einen Pastor bzw. eine 
f\,st\\rin, der/die FreudL' ,m ,·ielfältigcr kirchlicher Arbeit in 
eilwr ul•c'hCh,1ubc1rl'n (,,,nwinde mit liimi lichc'r Struktur hat. 

i3e\,erbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen LL'
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Eckernförde, Schles,,·iger Str. 33, 2330 Eckernförde. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Ausktinfte erteilen dl'r \ ,1rsitzende des Kirchenvorstamk,. 
l'rnf. Dr. nm Mutius, H,,t Altwasser, ::i.,:-:: Krekendurt, Tc•l. 
0-135].:; 15, und Propst K.immholz, Schl,·�\\'1ger Str. .ß, 23sll 
Eckernförde, Tel. 04351. 81053 bzw. 2351. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser /\l1sgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 21I Htitten- [' lll 1]' 1 

* 

[n dL·r K1rchengenwindc• La uenbu r g  im Kirchcnkrei� Hc•r
,ugtum L,rnenburg ist die· ,'l. l 'i.1rrstl'lk \'d k.,rnt und umgehend 
mit einem Pastor oder einer Pastorin :,,u besetzen. Die Beset
zung erfolgt durch bischöfliche Ernennung. 

Der Kirchenvorstand sucht eine Pastorin/ einen Pastor, 
die/ der aus einer persönlichen Be1iehung 1u Jesus Christus 
und mit der inneren Fn·udc·, Mensche1, mit ckm E\·,mgclium 
\ertr.wt /ll m,1chen, ihrc•n seinen l)ienst tut. für diL•/den das 
Leben in der Gemeinde über die Arbeit hinaus Bedeutung hat. 

In unserer Gemeinde wird solches Leben z.B. an den Gottes
diensten deutlich. Hier engagieren sich ehrenamtliche Mitar
beiter (Begrüßungsdieföt. Lektoren, Chur, Abendmahl), und 
dil' f'.i,t,,ren wirken - ,n·1111 c'S miiglich 1,t -- gemeinsam mit. 

D.is, 1clfiiltige guttc,clicnstliche Leben I trc1diti\1nl'll gepr,ig
te Gottesdienste, Jugend- und Lobpreisgottesdienste, Abend
meditationen/Taize) betrachten wir als Zentrum der Gemein
dearbeit, in der der missionarische Gemeindeautbau eine 
grundlegende Rolle spielt 

Zur 3. Pfarrstelle gehört ein modernes Pastorat, das in un
mittelbarer Nähe zum Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus 
liegt. Dieses wird neben der Maria-Magdalenen-Kirche (Pfarr
stelle I und II) als weitere Predigtstätte genutzt. Auch die Ka
pellengemeinde Schnakenbek ist der Kirchengemeinde Lau
enburg/E. angeschlossen. 

Die Schwerpunkte der Gemeindearbeit sollen im neuen Pa
storentrio miteinander durchdacht und aufgeteilt werden. 

Im Bereich der Kirchengemeinde liegen ein Krankenhaus, 
zwei Kindergärten, eine Sozialstation und ein Altenheim. Lau
enburg ist eine reizvolle Kleinstadt (11.000 Einwohner), seit 
der Grenzöffnung mitten in Deutschland gelegen, geprägt \'On 
einem reichhaltigen Vereinsleben und führt alle Schularten, le-
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digltch die Gymnasien finden sich in Geesthacht und Sclrn·ar-
7Pn\,ek 

1'L'\\ ,·rbung,·n mit ,H1,tuhrli, lwrn, h,rn, lg,·schri,•Lwn Ll'h·1h
Iaul ,ind l'.U riclü,•n ,111 den Herrn fü,cli,,f hir dvn �preng,•l 
Holstein-Lübeck über den Herrn Propst des Kirchenkrei,es 
Herzogtum Lauenburg, Am Markt 7, 2-±18 Ratzeburg. 

\\"eitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
/\u,klmfte ertl'ikn l\,st,,rin l'vlodnn\. Tc'!. 0-il"i:1/"i 17 1-l, r,1-
.t,,r l,,1lhjen, Tel. 0-tl ::;-; 2"N7, sowie l'r,1p,t IJr. /\ugustm T,•! 
tJ-J:;.J, 1 • 7,..J.::;.J, und 2()111 

,--\b:c1uf ,{er Bewerbungsfrist: Vier \\"ochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

!' l l./i' ! 

In der Kirchengenwinde L ü t je n s e e im Kirchenkreis Stor
nnrn - Bezirk /\hren,burg - ist die 2. Pforrstelle 1.um 1. Tuni 
l'-Jli_, 1rnt cinvm !\1st,,r, ,der einer 1 '.ist, •rm 1111 c•ingcschrc1nktt'n 
IJicn,t,:,·rh,iitnis (°i(l 1 /U besct/en. Ui,· Kcsd;ung L'rfulgt 
dur.::·, bbchöfliche Ernennung. 

Zur Kirchengemeinde gehören die Dörfer Lütjensee. Grön
wohld und Grol5ensee mit zusammen ca. 3500 Gemeindeglie
dern. Ller Arbeitsbereich der 2. Pfarrstelle umfafsl Grolscnsee 
mit c,1 11)()() ( ;,,ml'indL·c:lwdl'rn. 

l'rcdightl'iil' 1st diL' i'ibl L'rbautc c1nsFrL'cill'ndt· Kin.lw in 
Lütiensee. 

Al5 \\"ohnung steht ein Haus in Lütjensee zur Verfügung. 
J,b ,ofort bezogen \1·erden kann. Es ist ge}'lant, in diesem Tahr 
ein Pf,,rrhi\ll, mit Gernc•indeteil im Dl•rfkern von Cr,,1;,,n,ee 
/ll h,1uvn, st' chU n,,,h Cc,t,1ltungs\\·ün,,·lll' l'ingl'brc1clit \\'L'r
dt·n k,,rnwn. KindL"rgcirtt'll und Crund,chull' bdinden sich ,711' 
Ort. .-'Jle weiteren Scl1u Jen sind in Trittau leicht errcichbcU. Die 
Gemt·ü1de liegt in bndschaftlich reizn,ller Umgebung der 
.,Stc,rrnc1rnschen Sch11·dz", wobei Harnbt:rg und Lübeck eben
fall, gut zu erreichen sind. 

DH· K1rclll'll)',L'l1lL'indL• wird 1011 l'inem ,1ktin·n Kirch,•11\cl!·· 
,t.rnd ,c>;e!üh,t DiL' I.J hc1upt,1mtliclw:1 \l1t.irbl'itl'r bilcfrn L'll1 
gutes Team. Gottesdienst und Kirchenmusik (A-Musikerl das 
Engagement für Kinder und Senioren sind Schwerpunkte der 
Arbeit in unserer Gemeinde. 

f:'er Kirchenvorstirnd �ucht eine teamfähige Pastorin oder 
l',1-t,,r. dl'r oder die b,·1,·1t ist, die ;.:ull'n \n<it/t' der C.L'lllL'lll
de.1rL,L·it in CrnisL·ns,·,· ,liJr /lllll'lmll'n und 1,·L'ill'uufi1hrL'n. \ \'ir 
würde,1 uns freuen. t•JJ,e Pastorin oder einen Pastor zu fmden, 
die/ der einen besonderen Schwerpunkt auf die Arbeit mit Ju
gendlichen der Kirchengemeinde legt. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an die Frau Bischöfin für den Sprengel 
Hamburg über die Frau Pröpstin des Kirchenkreises Stormarn 
- Bezirk Ahrensburg-, Rockenhof 1, 2000 Hamburg 67.

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen.
Auskünfte erteilen Pastor Klaus Scheinhardt, Möhlenstedt 3, 
2073 Lütjensee, Tel 0415..J./7262, und Frau Bärbel Glanert, 
2071 Grönwohld, Tel. 0-l1:i-l/'il5-t. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vit·r \,Vochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Lütjensee (2) - P Il/P 2 

Auslandsdienst in Schweden 

Die DL·ut,,·lw CL·nwinde in Stockholm -.ucht /um 01. luli 
JL)lJ..). fiir \\L'nig�ll'ns 61,ihrL' ,·illL'n l'f,1rrL'r/t•JllL' l't,1rrl'rin. IJc'l' 
bislwrigL' Stl'llcninhabt•r kt'lHt nach 10-Fihrigl'r 1 :1tigkL'it nach 
Deutschland zurück. Die Deutsche St. Gertruds Gemeinde ist 
1571 gegründet. Ihre reich ausgeschmückte Kirche von 1642 
liegt mitten in der Altstaci t. Die Gemeinde gehi.irt zur Lutheri·· 
sehen Sclrn·edischen Kirche. Ihr Pfarrer /in ist i\litglied im Kol
kgium d,·r c;tockholmL'r H,111ptp,1storL'n. Zuglt-ich steht sic in 
l'inl'm \ L'rlr.1gs\'L'rh:iltni� mil dcr l'·KD. Der l'r,irrn/in nimmt 
die Autg,,ben eines Auslandspfarrers/in im GroL�raum Stock
holm wahr. Zur Gemeinde gehören ca. 2.00Cl .\litglieder (z. T. 
schwedischsprachigl. Die Gemeinde hat ein reiches Musik
und Kulturleben in schönen Räumen und \·erfügt außerdem
übl'r ein Fr,·i1l'ithl'im ,rnf dl'r lnsL'l Niimdii. 

·-

A rbeitssch werpu n kte 

Sonnt:1glicher Gollesdienst, im Sommer \'iele Touristen, 
Sammlung und Akti\·ierung einer Gemeinde \'erschiedener 
Altersgruppen, Kinder- und Jugendarbeit mit Phantasie und 
Anpassung an die örtlichen \·erhältnisse, Religionsunterricht 
,111 der Deut,chen Schule (,il' tührt \'Om Kindt•r,g,HtL'n bis ;um 
/\bitur1, (,L'l11l'indl'bl,itt. Lrf,1hrung in Scc•ls,,rgL'. L'in Sinn fiir 
VL'rwaltung und ökumc1ü,chc Offenheit sind erwünscht. 
Große \Yohnung im 2. Stock des Gemeindehau�es neben der 
Kirche. Kenntnisse der scll\\·edischen Sprache sind wün
schens\1·ert. jedoch nicht Bedingung. Eine ;:weimonatige 
Srrnchausbildung vor Dien,t,rntritt wird angeboten. 

IJie 1\u,.,.chrl'ibungsunll'rLi,�en bittl'n wir ,chnttlich ,111/.U
tordern beim Kirchenamt dl'r EKD, l'ostt,1, 11 21()220, :1000 
HannO\er 21, Tel.: 0511/2:-96-232. Dorthin sind iluch die Be
werbungen bis zum 30. April i LJlJ3 zu richten. 

Stellenausschreibungen 

In der h .-Luth. Kirchengc>rneinde Rellinµen, Kirchenkreis 
Pinneberg. 1st die Stelle 

einer Diakonin/eines Diakons oder 
einer Mit,irbc1terin/eines Mitarbeiters 

mit gleich ,,ertiger Ausbildung 

zu besetzen.Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin/ einen Mit
arbeiter, die der mit Freude• und Phantasie schwerpunktmäß
ig in der Kinder-, Jugend- und KonfirmandencHbeit tätig und 
beim Cemeindeaufbau milZLl\drken bereit ist. 

IJ;c K1rchl·ngL'lllL'indc h,it tür ca. /-1.S00 (_,c'nlL'indq.;liedL'r 
drei l't,nrstL'llt·n �l'\\"iL' drL'l fli,1k(m- bz,\·. :.,,1i.darbeill'rsll'l· 
Jen. Ein Diakon ist haupt<1chhch in der Jugendarbeit in Rellin
gen-Ort tätig. Die Inhaberin/ der Inhaber der ausgeschriebe
nen Stelle übt ihre/seine Tätigkeit überwiegend im Gemein
dezentrum Reiiingen-Krupunder aus, das in dem an 
Hamburg angrenzenden Gemeindebezirk liegt. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Bewerbungen mit den üblichen Cnterlagen (Lichtbild) sind 
zu richten an den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rdlingen, Hauptstr. 27 a, 2084 
Rellingen. 

Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes 
Herr G. Schröder, Tel. 0-l101/22760, Herr Pastor Dr. Rüppel, 
Tel. 04101/33108, und Diakon A. Scheerbarth, Tel. 
04101/31637. 

Az.: 30 - Rellingen - E 2 
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Die Ev.-Luth. Thomas-Kirchengemeinde Kie l-Me tten
h (\f sucht n1m 1. 1:rnuar l'N-lc 

eine Diakonin/einen Diakon, 
eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen oder 

eine Erzieherin/einen Erzieher 

mit kirchlicher Bindung für eme volle Stelle in der Kinder-und 
Jugendarbeit. 

Ml'ttl'n h,,t isl l'i n 25 Ja hrc a I tl'r SL1d ttl'il .im [{,rndl' \ l ,n Kil'L 
Hier leben ca. 2ll.ULlU Menschen, Hm denen ca. IU.Ullll zur 
e\·angelischen Gemeinde gehören. Da wir zu einem ökumeni
sc hl'n Zl'ntrum gchiirl'n, werdl'n Intl'resse und Auf::,eschlos
-,l'nhcit tür dil' Ztbamnwnc1rbl'il mit dl'r kathulbchen Gemein
de erwartet. Es gibt gute Verbindungen mit den anderen Kin
der- und Jugendeinrichtungen im Stadtteil. 

Für die ,\rbeil stehen mehrere Raume incl. Werkstatt für 
Holz-und Tonarbeiten und ein Büro zur Verfügung. Musische 
und handwerkliche Fähigkeiten sind erwünscht. 

Wir crhutfen uns: 

- Fortführung und Intensi\·ierung der Kinder- und Jugendar
beit ,1uch durch \lilwirkung ,1m Kcmiirm,1ncknuntnrkht

- Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen ti.litarbei
terinnen und Mitarbeitern für die Kinder- und Jugendarbeit

- neue Jmpubc und ;\nrL•gungl'n

Die Vergütung eriolgt nach dem KAT-NEK

Schriftliche I30werbungen sind bis zum :m April 199:l 7ll
ridlten an den Vur.ottzenckn des Kirche1wor-,tandes dt·r Fv.
Luth. Thomas-Kirchengemeinde Kiel-Mettenhof Herrn Hen
ning Rimbach, Skandinaviendamm .,50. 2100 Kiel 1. 

Auecküntte erteill'n Frau Lvdia Luh"e, Vor,1t/L'ndc dt•s l'n
sonalausschusses. Tel. 0431. 52 35 26, und Pa�tor \fanfred 
\\'ilde, Tel 0431;;212-t6. 

Az.: 30 - Thomas-Kirchengemeinde - E 2 

Die E\ .-Luth. Kin.:hengerneinde 13runsbüttl'l sucht tür die 
Besetzung der Stelle einer Jugendwartin/ eines Jugendwartes 
7\1111 niichstmöglidwn Termin 

eine Diakonin/einen Diakon, 
eine Erzieherin/einen Erzieher oder 

eine Sozialpädagogin/einen Sozialp:idagogen, 

die/ der engagiert und kreativ ist mit Pra\iserfohrung für kir
chengemeindlicheJugendarbeit. 

Wir möchten mit Ihnen und durch Sie erreichen, daß wir in 
unserer Gemeinde Kinder und Jugendliche, besonders in der 
Zeit nach der Konfirmation, ansprechen. Wichtig erscheint 
uns, durch Gruppen und pfarrbezirksübergreifende Freizei
ten und Veranstaltungen die Arbeit mit Kindern und jugend
lichen zu vernetzen. folgende Angebote bestehen zur Zeit: 
Kindergottesdienst, Kinderchor, Flötengruppen und Jung
schar. 

Für Stadtteile mit besonderen sozialen Härten sehen wir 
Aufgaben, die in den Bereich eines Sozialarbeiters hineinrei
chen. Hier könnten mit Einsatz, Liebe und Phantasie Kontakte 
entstehen, sinnvolle Angebote entwickelt und Begleitung bis 
in die Familien hineingetragen werden. 

Durch Ihre Initiative und das Engagement des Jugendaus
schusses sollen auch weiterhin neue Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ge,Hmnen und neue Konzepte ausprobiert wer· 
den. Gl'legentlich bcniitigt·n einige chrcnnrnlliclw Kinder-und 
lugcndgruppcnil'itcrinnc'n und -1.l'ilcr p,id,1gogischl' ßq;k1-
tung, Krisenberdtung und Hilfestellung. 

vVir erwarten Mut und Geduld iür eine ,_'.Cdcihliche Zusarn
rncn.irbcit mit t'Int'r i'.1"t"rin und drei l\1st()ren. ckn h.itlj.•t
amtlichen Mitarbeiterinnen und l\Iitarbeitern in der Kirchen
musik und den ehrenamtlichen \litarbeiterinnen und Mit;,r
beitcrn. 

Die Vergütung crtolgt nach dem KAT-'\EK. Bei der Woh
nungssuche sind wir gern behilflich. 

Be,\t'rbungen ,ind zu richten ,111 den Vor�itzl'ndl'n des K1r
chenvorst,1ndes der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brunsbüttel. 
Herrn Pastor Ernst-Ulrich Binder. Kautzstr. ! 1, 2212 Brunsbüt
tl'L 

Auskünfte l'rteilen Pastor I ochen Driesnack, Tel. 
04852/ 87253, und P,istor Bmder. Tel. 048;;2. 2075. 

Az.: 30 - Brunsbüttel - E 2 

In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kel 1 i ngh u sen im Kir
clwnkr,•1, R,rntnu ist die luupt.imtliclw B-Stdll' 

einer Kirchenmusikerin/eines Kirchenmusikers 

ab 01. September 1993 neu 7U besetzen. 

Die Gemeinde h,lt ca. -; 500 Gemeindeglieder 111 drei Pfarr
bezirken mit einer Prcdigtstätte. Zu den Aufgc1ben der/ dt0, 

neuen \!itarbcitcrin/Mitarbeiter� 1�ehören:

-· Org,1111stcndit'nst bei Gottesdteno-ten und 1\rntshc1ndlungen

- musikalische Ausgestaltung nm Gotte,diensten in beson-
den·r Form

- Leitung der Chorgemeinschaft Kirchenchor und Liedertafel

- Leitung des Posaunenchore� (Bl,isergerneinsch,1:t mit einer
N,ichl,argenwmdcl und \;,1cl1\, uch�schuiung

- Aufbau und Leitung eines Kinder- und .1 oder Jugendcho
res

Durchiührung von K1rchenkmvertcn u1td be�onckrcn ki,·
chenmusikahschen Veranstaltungen

- J\1itl\·irkung bei CL'nk'indcn'r.m�t,1ltungen; lnler,'sse und
Bernbchaft i'.ur gernemdl'beLugcnen A.rbL'it, u. ,,. mil Ce:·
meindesingen, mit Einführung in neues geistliches Liedgut,
Einsatz von anderen Instrumenten.

An Instrumenten stehen zur Verfügung:

in der St. Cyriacus-Kirche eine dreimanualige Walcker-Orgcl 
mit 35 Registern, eine Becker-Truhenorgel und ein Cembalo; 
in der Christustkapelle (Nordfriedhof); eine Kemper-Kleinor
gel; im Gemeindehaus: ein Hoffmann-Flügel. 

Die Vergütung erfolgt nach dem Kirchlichen Angstelllrn
Tarifvertrag (KAT-NEK). 

Eine kircheneigene, zentral gelegene Wohnung ist vorhcm
den. 

Kellinghusen liegt in landschaftlich sehr reizvoller Umge
bung in Mittelholstein, jeweils ca. 1.5 km von der Kreisstadt 
Itzehoe und vom Heilbad Bad Bramstedt entfernt Hamburg 
ist in 60 Autominuten zu erreichen oder durch die Bahnver
bindung rnn Wrist. 
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Grund-, Haupt-und Realschulen befinden sich am Ort. Wei
terführende Schulen sind in Bad Bramstedt mit dem Schulbus 
und in Itzehoe mit dem Linienbus gut zu erreichen. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 
il1. Mai 1993 zu richten an den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde Kellinghusen, Lindenstr. 2, 2217 Kelling
husen. 

Auskünfte erteilen: Pastor Volkhard Kullick, Tel.: 
04822/2026, Pastor Lothar Volkelt, Tel.: 04822/5318 und Kir
chenmusikdirektor Udo Sternberg, Tel.: 04124/ 3641. 

Az.: 30 -Kellinghusen -T IT /T 3 

* 

Die E\·.-Luth. Kirchengemeinde Marne/ Di thmarsc hen 
möchte zum baldmöglichsten Termin ihre B-Stelle mit ei
nem/ einer hauptamtlichen 

Kirchenmusiker/Kirchenmusikerin 

besetzen. 

Die kirchenmusikalischen Aufgaben in unserer Gemeinde 
wurden in der Vergangenheit von einer C-Musikerin/Ge
meindehelferin und ehrenamtlichen Mitarbeitern wahrge
nommen. Da die bisherige Stelleninhaberin seit Anfang des 
Jahres 1992 auf eigenen Wunsch ihre Arbeitszeit halbiert hat, 
mußte die kirchenmusikalische Arbeit übergangsweise von 
nebenamtlichen B-Kirchenmusikern übernommen werden. 
Nunmehr ist es uns möglich, eine 10o c,; ige Stelle zu finanzie
ren. 

Die Stadt Marne ist mit ihren über 6000 Einwohnern in 
3 Pfarrbezirke aufgeteilt. Die Be\-ölkerung ist kleinstädtisch-
1:-\ndlich strukturiert. Alle Schularten befinden sich am Ort. 

Wir wünschen uns eine/n Kirchenmusiker/in, die/der 
Freude am gemeindlichen Leben hat, engagiert die Gestaltung 
von Gottesdiensten und Amtshandlungen mitträgt und eine 
vielfältige kirchenmusikalische Arbeit weiterführt bzw. auf
baut. Platz für eigene Akzentuierungen wird Ihnen selbstver
ständlkh eingeräumt. 

Zu den Tätigkeitsbereichen gehören: 

- Gestaltung der sonntäglichen Gottesdienste und Amts
handlungen

- Gestaltung der Andachten in der:=; km entfernten Neufel
der Kapelle (alle 14 Tage)

- Leitung bzw. Neubelebung von Kinder-, Jugend- und Er
wachsenenchor

- Planung, Organisation und Durchführung von Konzerten

- ggf. Leitung von Posaunenchor und Flötengruppen (bisher
ehrenamtiich geführt).

In der renovierten, nach der Jahrhundertwende gebauten
und sehenswerten Maria-:\1agdalenen-Kirche befindet sich ei
ne klangschöne O,gel der Firma Tolle (HW /Rp /Ped; 25 Reg., 
mech. Traktur, 3 Komb.J mit frühbarockem historischen Pro
spekt. Das Instrument wurde 1991 von der Firma Neuthor ge
neralüberholt. Außerdem stehen zur Verfügung 2 Orgelposi
tive (Friedhofskapelle und Neufeld), 1 Clavinova, 1 Klavier 
und Blechblasinstrumente. 

Anstellung und Vergütung erfolgen nach KAT-NEK. Weite
re Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Frau Pastorin Fritz, Tel.: 0-1851 /16 74 und das Kirchenbüro, 
Tel.: 04851/5 74. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 4 Wo
chen nach Erscheinen des GVOBL zu richten an den Kirchen
vorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Marne, 
Österstr. 16, 2222 �Iarne. 

Az.: 30- Marne-T 11/T 3 

* 

Die Ev.-Luth. Christianskirchengemeinde in Hamburg-
0 t t e n s e n (Kirchenkreis Altona) sucht nach der Pensionie
rung des bisherigen Stelleninhabers zum 01.07.1993 eine/n 
hauptamtliche/n 

Kirchenmusiker/in 

(B-Stelle, 100 °lc). Wir wünschen uns eine/n engagierte/n und 
kooperativen Mitarbeiter/in, die/der bereit ist, die kirchen
musikalische Arbeit in der Gemeinde mit verschiedenen Al
tersgruppen neu aufzubauen, die/ der Freude hat an der mu
sikalischen Ausgestaltung der Gottesdienste und Amtshand
lungen und neuem Liedgut gegenüber aufgeschlossen ist. 

Die Gemeinde lebt einerseits aus ihrer alten Tradition, ande
rerseits sucht sie die Herausforderung einer säkularisierten 
und gleichwohl aufgeschlossenen Grogstadtbevölkerung zu 
begegnen. Zur Gemeinde gehören auch ein Altenheim und ein 
Kindertagesheim. 

Die spätbarocke Kirche verfügt über eine 360 Jahre alte zu
letzt 1956 von Firma Beckerath renovierte Orgel (3 Manuale, 
36 Register), ein weiteres Orgelpositiv, ein Cembalo und 
Orff'sches Instrumentarium sowie ein Carillion (Glockenspiel 
mit Spieltisch, 42 Glocken). 

Zur Zeit existiert ein Chor und eine kleine Flötengruppe. 

Die Vergütung erfolgt nach KAT-NEK. Bei der Wohnungs
suche sind wir gerne behilflich. 

Bewerbungen sind zu richten an: Kirchenvorstand der Chri
stianskirchengemeinde, Hamburg-Ottensen, Ottenser Markt
platz 6, 2000 Hilmburg 5ll. Auskünfte erteilen: Pastor Behrens 
(040/39 82 52 20) und Herr Polzin (040/39 14 42), Kirchenmu
sikbeauftragter. Die Bewerbungsfrist endet am 15.05.1993. 

Az.: 30-Hbg-Ottensen -T II/T 3 

* 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannes in Gl inde  

Für unseren in den Ruhestand gehenden 

Küster und Hausmeister 

möchten wir demnächst (Sommer oder Herbst) eine/n Nach
folger/ in einstellen. 

Wir suchen eine/n handwerklich ausgebildete/n oder 
handwerklich geschickte/n zuverlässige/n Mitarbeiter /in, 
der/ die auch Umweltbewußtsein und gärtnerisches Gefühl 
mitbringt. Wir env,1rten Freude am Gottesdienst, Engagement 
für das Leben der Kirchengemeinde sowie die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterin
nen. 

Kirchenmitgliedschaft ist Voraussetzung; Vergütung nach 
KAT (=BA Tl. Führerschein Kl. 3 ist erforderlich. Ein eigener 
PKW sollte zur dienstlichen Nutzung vorhanden sein. 
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Eine Dienstwohnung (ca. 70 m2) mit 2 2/2 Zimmern, Bad, 
Küche, Garage steht auf dem Kirchengrundstück zur Verfü
gung und soll bezogen werden. 

Auskunft erteilt Pastor Bohl , Tel. 040/711 91 10. Ihr Bewer
bungsschreiben mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis 
zum 13.4.1993 an den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde St. Joh,mnes in Glinde, Oher Weg 3, 2056 Glinde, 
Tel. 040/710 44 84. 

Az.: 30 Kirchengemeinde Glinde - D 11 

Sie sind fit in Lohn- und Gehaltsfragen? Sie besitzen fun
dierte Kenntnisse im Sozial- '::,teuerrecht und kennen sich mit 
dem Tarifrecht des Öffentlichen Dienstes aus? Wenn Sie dar
über hinaus noch vielleicht Kenntnisse in KIDICAP besitzen 
und Mitglied einer christlichen Kirche sind, dann freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung als 

Lohn- und Gehaltssachbearbeiter/in 

Wir - das Diakonische Werk in Hamburg, der Wohlfahrts
verband der Evanglischen Kirche - bieten Ihnen eine Vergü
tung nach KAT Vb/IVb (vergleichbar BAT) und eine zusätzli
che Altersversorgung. Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie 
bitte an: Diakonisches Werk in Hamburg, Herrn Wicht, Bu
genhagenstraße 21, 2000 Hamburg 1. 

Az.: 30 Diakonisches Werk in Hamburg - D 12 

Die Ev.-Luth. Kirchenkreise Eid erstedt  und No rder
d i t h  m ar s chen suchen für die Stelle eines/ einer 

Kirchenkreisrevisors/in 

eine qualifizierte und im kirchlichen Bereich berufserfahrene 
Kraft. Die Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche wird vor
ausgesetzt. Die Stelle ist kurzfristig zu besetzen. 

Im Arbeitsumfang sind o.a. Kirchenkreise zeitlich anteil
mäßig zu betreuen. Die Stelle ist mit 30/38,5 Stunden wtl. zu 
besetzen. 

Der Arbeitsumfang umfaßt: 

- die regelmäßigen ordentlichen und außerordentlichen Kas-
senprüfungen

- die Rechnungsprüfungen

- die Ordnungsprüfungen

- die betriebswirtschaftlichen Prüfungen

- die Entlastungsprüfungen für die Kirchenkreise und Kir-
chenvorstände.

Die Vergütung erfolgt nach KAT-NEK IVa.

Der Anstellungsträger ist der Ev.-Luth. Kirchenkreis Nor
derdithmarschen, Markt 27, 2240 Heide. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Propst Jürgen 
Schulz, Markt 27, 2240 Heide. 

Bewerbungen werden erbeten bis spätestens zum 15. April 
1993. 

Az.: 30 KK Norderdithmarschen - D 11 

Der CV JM Südangeln  e.V. sucht zum nächstmöglichen 
Termin 

eine CVJM-Sekretärin bzw. einen CVJM-Sekretär 

für eine interessante und selbstverantwortliche Tätigkeit. Das 
Wirkungsgebiet des CVJM Südangeln umfafü sechs ländliche 
Kirchengemeinden in der Nähe der Kreisstadt Schleswig. Un
ser Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Kindern und Jugend
lichen. Wem ist es ein Anliegen, den Kindern und jugendli
chen bei uns die Botschaft von Jesus Christus nahezubringen? 

\Ver möchte frischen Wind in unseren Mitarbeiterkreis brin
gen und neue Mitarbeiter gewinnen und zurüsten? \Ver möch
te mit seinen Gaben unsere Arbeit im CVJM weiterentwik
keln? Wer hat Freude an der Organisation und Durchführung 
von Freizeiten? Wem ist auch die Verwaltungs- und Gremien
arbeit kein Dorn im Auge? Unser CVJM hat seinen Hauptsitz 
in Tolk. Wir verfügen dort im Gemeindehaus über eine eigene 
Etage mit Büro und Jugendräumen. Jungschargruppen, Pro
jekte und Hauskreise finden darüber hinaus auch in den ande
ren Gemeinden statt. 

Der CVJ!vl-Sekretär ist Angestellter des Kirchenkreises An
geln. 

Die Vergütung erfolgt nach KAT-NEK. Bei der Wohnungs
suche sind wir selbstverständlich behilflich. 

Wenn Sie die Arbeit im nördlichsten CVJM Deutschlands 
reizt, dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den 1. Vorsit
zenden des CVJM Südangeln: Herrn Herwig Dau-Schmidt, 
Nurdertoft 11, 2391 Tolk, Tel.: 04622-2145. 

Az.: 44'i0-W2 

* 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Segeberg stellt zum nächst
möglichen Termin 

eine/n Mitarbeiter/in für die Verwaltung 

ein. Die/Der Mitarbeiter/in soll die Leitung der Verwaltung 
übernehmen. 

Zu den Aufgaben gehören u.a.: Beratung des Kirchenvor
standes in allen Vewaltungsangelegenheiten, die Geschäfts
führung, eine enge Zusammenarbeit mit den Einrichtungen 
der Kirchengemeinde, sowie Beratung der Mitarbeiter in fach
lichen und dienstrechtlichen Angelegenheiten. 

Die 2. Verwaltungsprüfung soll vorhanden sein. 

Die Kirchengemeinde hat ca. 15.000 Gemeindeglieder und 
ist u .a. Träger mehrerer Kindergärten und Friedhöfe mit GI. 50 
Mitarbeitern insgesamt. 

Die Vergütung erfolgt entsprechend der Vergütungsgruppe 
Vb KAT (BAT). 

Bewerbungen, mit den üblichen Unterlagen, sind an den 
Kirchenvorstand, z.Hd. des Vorsitzenden Herrn Gundolf Stra
che, Kirchplatz 2a, 2360 Bad Segeberg, zu richten. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 Kirchengemeinde Segeberg- D 11 
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Personalnachrichten 

Bestätigt: 

Mit Wirkung vom 1. April 1993 die Wahl der Pastorin Anna 
Hinnrichs, bisher in Kollmar-Neuendorf, in einem 
eingeschränkten Dienstverhältnis (50%) zur Pastorin der 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Ansgar Hamburg-Lan
genhorn, Kirchenkreis Alt-Hamburg-Bezirk Nord-.

Berufen: 

Mit Wirkung vom 1. April 1993 auf die Dauer von 5 Jahren der 
Pastor Hartmut Walter, bisher in Hamburg-Altona, zum 
Pastor der 2. Pfarrstelle des Kirchenkreises Altona für 
Dienstleistung mit besonderem Auftrag. 

Eingeführt: 

Am 28.03.1993 der Pastor Jens Ca hnbley als Pastor in die 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Marne, Kirchenkreis
Süderdithmarschen;

am 10.1.1993 der Pastor Peter Clausen  als Pastor in die 
2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Hohenlockstedt, Kir
chenkreis Rantzau;

am 7. März 1993 die Pastorin Anke D i tt man n als Pastorin in 
die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde „Schalom" Norder
stedt, Kirchenkreis Niendorf; 

am 21. Februar 1993 der Pastor Wolfgang Hohensee  als 
Pastor in die 1. Pfarrstelle der Bugenhagen-Kirchenge
meinde Hamburg-Harburg, Kirchenkreis Harburg; 

am 14.2.1993 der Pastor Jochen-Uwe Kal la u c h  als Pastor in 
die 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Kellinghusen, 
Kirchenkreis Rantzau; 

am 21. Februar 1993 die Pastorin Dagmar Posne r  als Pastorin 
in die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Alt-Barmbek, 
Kirchenkreis Alt-Hamburg-Bezirk Ost. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung vom 1. April 1993 der Pastor z. A. Detlef 
Drees  sen, z. Z. in Reinfeld, im Rahmen seines Dienstver
hältnisses als Pastor auf Probe (entsprechend einem 
Beamtenverhältnis auf Probe) zur NordelbischenEv.-Luth. 
Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle der Kirchenge
meinde Henstedt-Rhen, Kirchenkreis Neumünster (Auf
tragsänderung); 

mit Wirkung vom 1. April 1993 die Pastorin z. A. Katharina 
Wangemann, geb. Muhs, unter Begründung eines 
Dienstverhältnisses auf Probe (eingeschränktes Dienstver
hältnis - 50 ':7c -) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit 
der pfarramtlichen Dienstleistung in der Evangelischen 
Kirche von Westfalen. 

t 

Beurlaubt: 

Mit Wirkung vom 1. Juni 1993 bis 31. August 1994 der Pastor 
Vigo Schmidt, Kiel-Hasselsdieksdamm, nach den Be
stimmungen des§ 92 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Pfarrergesetzes 
der VELKD; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1993 auf die Dauer von 5 Jahren die 
Pastorin z. A. lnken W öhl  brand, z. Z. in Glasgow/ 
Schottland, für eine Tätigkeit beim Enngelischen Mis
sionswerk in Deutschland in Hamburg. 

ln den Ruhestand verstzt: 

Mit Wirkung vom 1. September 1993 der Pastor Dr. Henrich 
Klugkis t  in Mölln; 

mit Wirkung vom 1. August 1993 der Pastor Paul-Gerhard 
Pawli tzki  in Hamburg. 

Pastor i. R. 

Ernst Henschen 

geboren am 16. August 1908 in Neumünster 

gestorben am 21. Dezember 1992 in Norderstedt 

Der Verstorbene wurde am 30. Oktober 1932 in Sörup 
ordiniert. Anschließend war er Provinzialvikar in 
Neukirchen (Südtondern) und Weddingstedt. Von 
1933 an war er Pastor in Medelby und von 1947 bis zu 
seinem Eintritt in den Ruhestand am 1. Oktober 1970 
Missionsinspektor der Breklumer Mission. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Pastor 
Henschen. Jesus Christus lasse ihn die ewige Herrlich
keit schauen. 
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